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I. Einleitung 

Der Begriff der Gefährdungshaftung ist im weitesten Sinne wie folgt zu verstehen: Der 

Verantwortliche tritt für Schäden aufgrund einer gefährlichen Tätigkeit oder eines von ihm 

in den Verkehr gebrachten gefährlichen Gegenstandes zu seinem Nutzen ohne Verschulden 

ein, wobei er die davon ausgehenden Gefahren gegebenenfalls nicht umfänglich be-

herrscht.
1
 Im Zivilrecht

2
 gibt es für die Gefährdungshaftung diverse Haftungstatbestände, 

wie die Haftung für Arzneimittelschäden (§§ 84 ff. AMG),
3
 für Kernanlagen (§§ 25 ff. 

AtomG),
4
 für den Bergbau (§§ 114 ff. BBergG),

5
 für die Haltung von Luxustieren (§ 833 

BGB),
6
 für Jagdschäden (§§ 29, 33 BJagdG),

7
 für gentechnische Anlagen (§§ 32 ff. 

GenTG),
8
 für den Betrieb von Schienen- oder Schwebebahnen (§ 1 HaftPflG),

9
 für Strom- 

oder Rohrleitungsanlagen (§ 2 HaftPflG),
10

 für Flugzeuge (§§ 33 ff. LuftVG),
11

 für die 

Herstellung fehlerhafter Produkte (§§ 1, 10 ProdHaftG),
12

 für Kraftfahrzeuge (§ 7 StVG),
13

 

                                                 

1
 Esser, S. 1; Sprau in: Palandt, vor § 823 Rn. 6. 

2
 Zum zivilrechtlichen Haftungssystem Deutsch, JURA 1983, 617 ff. 

3
 Arzneimittelgesetz vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3813). 

4
 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert Artikel 5 des Gesetzes vom 

28. August 2013 (BGBl. I S. 3313). 

5
 Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 4 Ab-

satz 71 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 
6
 Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, ber. 2909 und 2003 I S. 738), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719). 

7
 Bundesjagdgesetz vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386). 

8
 Gentechnikgesetz vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), zuletzt geändert durch Artikel 4 

Absatz 14 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 

9
 Haftpflichtgesetz vom 4. Januar 1978 (BGBl. I S. 145), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 

vom 19. Juli 2002 (BGBl. I S. 2674). 

10
 Ibid. 

11
 Luftverkehrsgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-

satz 175 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 

12
 Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2198), zuletzt geändert durch Art. 9 

Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2002 (BGBl. I S. 2674). 
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für den Betrieb von Anlagen i. S. d. UmweltHG (§§ 1, 2, 6 UmweltHG)
14

 und zum Schutze 

der Wasservorräte aufgrund verändernder Einwirkungen (§ 89 WHG)
15

. Im öffentlichen 

Recht sind Gefährdungstatbestände vergleichsweise dünn gesät. Geregelt sind Ansprüche 

für Schäden wegen unzulässiger oder unrichtiger automatisierter Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung personenbezogener Daten (§ 8 BDSG),
16

 Ansprüche für Impfschäden gemäß 

§§ 56 ff. IfSG
17

 und Ansprüche für Schäden aufgrund militärischer Luftfahrzeuge nach 

§§ 53 f. LuftVG
18

. Ferner sehen §§ 15 ff. TierGesG
19

 für tierseuchenerkrankte Tiere Ent-

schädigung bei Tod, Verletzung oder unzumutbaren Schäden vor. 

Entschädigungsansprüche sind auch landesrechtlich geregelt. Sehr umfassend ausgestaltet 

ist beispielsweise der Entschädigungsanspruch in Bayern. § 70 Abs. 2 BayPAG
20

 sieht eine 

Entschädigung für Schäden vor, die jemand aufgrund einer polizeilichen Maßnahme erlei-

det. Auch das Staatshaftungsgesetz der DDR
21

 umfasst Schadensersatzansprüche für staat-

                                                                                                                                                    

13
 Straßenverkehrsgesetz vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3313). 

14
 Umwelthaftungsgesetz vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2634), zuletzt geändert durch Art. 9 

Abs. 5 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631). 

15
 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 

Absatz 76 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 
16

 Bundesdatenschutzgesetz vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814). 

17
 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4 

Absatz 21 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 
18 

Luftverkehrsgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-

satz 175 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 

19
 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324); Geltung ab 1. Mai 

2014; löst das Tierseuchengesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, 3588), zuletzt geändert 

durch Art. 2 Abs. 87 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), ab. 

20
 Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei vom 

14. September 1990 (GVBl. 1990, S. 397), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24.6.2013 

(GVBl. 2013, S. 373). 

21
 Gesetz über die Regelung der Staatshaftung in der Deutschen Demokratischen Republik vom 

12. Mai 1969, geändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 1988 (GBl. I S. 329), durch den Eini-

gungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), nach dem 3. Oktober 1990 als Landesrecht 

fortgeltend (Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), Anlage II Kap. III, Sachge-

biet B, Abschnitt III, Nr. 1) 
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Zu erkennen ist, dass die Begriffsbestimmungen ineinander übergehen. Gemein ist den 

Ansätzen, dass die hoheitliche Tätigkeit unabhängig vom Verschulden ist. Ferner, dass ein 

anderer Erfolg als der eingetretene intendiert war und dieser zum Schaden beim Betroffe-

nen führte, sei es durch eine Gefahr oder einen Eingriff an einem anderen Rechtsgut. Die 

Frage der Rechtmäßigkeit wurde verschieden betrachtet. Einige vertraten, dass nur recht-

mäßige Handlungen erfasst wurden, andere verzichteten gänzlich auf das Merkmal und 

wieder anderen war es gleichgültig, ob die Maßnahme rechtmäßig oder rechtswidrig war. 

Der Schaden selbst wurde zum Teil als Sonderopfer bezeichnet. Entscheidende Fragen sind 

damit, ob der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung nur rechtmäßiges oder auch 

rechtswidriges Handeln des Hoheitsträgers zugrunde liegen muss, ob der Hoheitsträger ei-

ne besondere Gefahr geschaffen haben muss bzw. ein Eingriff an einem anderen Rechtsgut 

stattgefunden haben muss und ob ein besonderes Opfer Voraussetzung ist. Um den Blick 

nicht bereits zu Beginn dieser Arbeit einzuschränken, wird zunächst von einem möglichst 

weiten Begriff ausgegangen: Die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung umfasst also: 

1. eine von der Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit unabhängige Maßnahme, 

die 

2. ohne Eingriff, sei es durch eine hoheitlich geschaffene Gefahr oder einen Eingriff 

an einem anderen Rechtsgut 

3. bei dem Geschädigten zu einem Schaden führt, welcher auch als Sonderopfer be-

zeichnet werden kann. 

b) Bedeutung der schuldlos rechtswidrigen Eingriffe 

Bereits die Terminologie der schuldlos rechtswidrigen Eingriffe und der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung lässt auf verschiedene Inhalte schließen, obwohl auch hier 

die Grenzen fließend sein können.
38

 Die schuldlos rechtswidrigen Eingriffe bedürfen eines 

rechtswidrigen Eingriffes, wobei infolge dessen ohne Verschulden des Hoheitsträgers ein 

                                                 

38
 Schack, BB 1956, 409, 411 f. 
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siert,
58

 obgleich die Sachverhalte unter verschiedene Anspruchsgrundlagen eingeordnet 

wurden. Einige Vertreter befürworteten einen eigenständigen Tatbestand.
59

 Andere Vertre-

ter und die Rechtsprechung subsumierten sie unter den Aufopferungsanspruch.
60

 Teilweise 

wurde der Amtshaftungsanspruch entsprechend erweitert;
61

 ebenso waren der enteignende 

und der enteignungsgleiche Eingriff Rechtsgrundlage.
62

 Grund dafür war, dass es sowohl 

an individuellen Anspruchsgrundlagen, wie beispielsweise heute dem Impfschadensgesetz, 

als auch an einer eigenen allgemeinen Anspruchsgrundlage mit klaren Tatbestandsmerk-

malen fehlte, obgleich ein Bedürfnis nach Ausgleich bestand. 

Die oben genannten Beispiele wurden in der Rechtsprechung unter folgende Tatbestände 

subsumiert: Nachdem das Reichsgericht im Jahre 1937 noch Entschädigungsansprüche aus 

Impfschäden (Fall Nr. 2) abgelehnt hatte, bejahte der BGH den Aufopferungsanspruch im 

Jahre 1953. Auch der unbeteiligte Dritte, der durch einen Polizeibeamten zu Schaden ge-

kommen war (Fall Nr. 1), erhielt ebenfalls Entschädigung aufgrund des Aufopferungsan-

spruches.
63

 Gleiches galt für die Fälle Nr. 3, 4, 5 und 7. Den Immissionsfällen (Fall Nr. 6) 

lag in der Regel eine staatliche Konzession zu Grunde, so dass die Abwehrklage ausge-

schlossen war. Diese Sachverhalte wurden teilweise zivilrechtlich und teilweise öffentlich-

rechtlich gelöst. Im Rahmen des Zivilrechts konnte sich der Geschädigte über das gemeine 

Recht i. V. m. dem preußischen Recht und dem Reichsrecht und mit Inkrafttreten des Bür-

gerlichen Gesetzbuches mit diesem schadlos halten.
64

 Entschädigungsansprüche wurden in 

den Fällen Nr. 8 und 9 (Wasserrohrbruch und Ampelfall) durch den BGH zunächst aus 

                                                 

58
 Ossenbühl, JuS 1971, 575, 579, Fn. 45 ff.; 580 m. w. N; siehe Fn. 47. 

59
 Forsthoff, Lehrbuch, S. 359 ff.; Olivet, NWvZ 1986, 431, 439; Schack, BB 1956, 409, 412; Zeid-

ler, DVBl. 1959, 681 ff. 

60
 Janssen, NJW 1962, 939, 940, 944; Lange, S. 40; Lin, S. 143 ff., 149; Ossenbühl, JuS 1971, 575, 

580; Schack, BB 1956, 409; 411, 412; ders., DÖV 1961, 728, 733 f.; ders., DÖV 1961, 728, 734. 

61
 Leisner, VVDStRL 20 (1963), 185, 194 f.; Riedel, S. 57; BGH NJW 1993, 2173. 

62
 BGHZ 37, 44; 99, 249; BGH NJW 1980, 770; Ossenbühl, JuS 1971, 575, 580; Riedel, S. 70 (Ka-

suistik der Rechtsprechung). 

63
 In Bayern kann dieser Sachverhalt über § 70 Abs. 2 BayPAG gelöst werden. Siehe unter 

II.2.c)aa)(2)(d)v). 

64
 RGZ 101, 102. 
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dem enteignungsgleichen Eingriff mangels Unmittelbarkeit abgelehnt. Später wurde den 

Betroffenen jedoch ein Ausgleich zugesprochen.
65

 Im Fall Nr. 10 wurde wegen der ver-

nichteten Saat dem Geschädigten Entschädigung aufgrund des enteignenden Eingriffs zu-

gesprochen. Ersatzansprüche infolge der Amtshaftung blieben selten.
66

 

All diesen Fällen ist – wie bereits in der vorläufigen Definition erarbeitet – gemein, dass es 

auf der Tatbestandsseite am gezielten Eingriff bei dem Geschädigten fehlt. Der Hoheitsträ-

ger hat vielmehr eine Gefahr geschaffen, die unbeabsichtigt zum Schaden führte. Ferner 

liegen sämtlichen Sachverhalten – mit Ausnahme des Falles Nr. 9 – rechtmäßige Maßnah-

men zugrunde. Aufgrund der Schädigung ist die Belastung des Betroffenen höher als die-

jenige der Allgemeinheit. 

2. Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Der Blick in die Vergangenheit soll die Thematik im Keime erfassen. Daher wird zunächst 

auf die Entwicklung bis zum 19. Jahrhundert und anschließend im 19. Jahrhundert einge-

gangen. Anschließend wird die Entwicklung im 20. Jahrhundert aufgezeigt, denn beson-

ders in den 50er bis 70er Jahren war die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung ein 

höchst umstrittenes Gebiet, welches in den ablehnenden Entscheidungen des BGH münde-

te.
67

 Die ablehnende Haltung des Bundesgerichtshofes erstaunt, denn zahlreiche Facetten 

des Staatshaftungsrechtes wurden richterrechtlich ausgebildet.
68

 Bei der Darstellung wird 

differenziert zwischen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und den verschiedenen An-

sichten in der Literatur. 

                                                 

65
 BGHZ 99, 246; 155, 99. 

66
 Siehe unter II.2.c)bb)(4). 

67
 BGHZ 54, 332; 55, 229; festhaltend BGHZ 155, 99. 

68
 Insbesondere der Aufopferungsanspruch. 
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a) Ursprünge der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Fundament des Entschädigungsrechts des 17. und 18. Jahrhunderts war weder das römi-

sche noch das kanonische Recht,
69

 sondern das Naturrecht.
70

 Gegenüber den naturrechtli-

chen Freiheiten gab es das durch besondere Rechtstitel erworbene Recht – iura quaesita –, 

welches dem Einzelnen zuerkannt wurde, über welche der Landesherr nicht verfügen durf-

te.
71

 Hugo Grotius entwickelte die Lehre vom Staatsnotrecht,
72

 welche im 17. Jahrhundert 

bis zu den Anfängen des 19. Jahrhunderts ihren Niederschlag in der Eingriffsbefugnis im 

ius eminens fand.
73

 Danach durfte nur im Falle eines Notstandes der Landesherr in die 

wohlerworbenen Rechte des Untertans eingreifen, aber auch nur zugunsten des gemeinen 

Wohls (utilitas publica).
74

 Es galt der Grundsatz „Dulde und liquidiere!“.
75

 Auf Tatbe-

standsebene wurde nicht differenziert zwischen rechtmäßigen und rechtswidrigen Verwal-

tungsakten.
76

 Rechtsfolge war die Entschädigung.
77

 

Am Rande sei erwähnt, dass Rechtsgelehrte im 17. und 18. Jahrhundert für eine Haftung 

des Staates für rechtswidrige Handlungen seiner Beamten aufgrund seines Auswahl- oder 

                                                 

69
 Zachariä, ZgS 19 (1863), 582, 584 ff. (Vielmehr regelte das römische Recht Ansprüche des Se-

nats sowie der obersten Gewalt der Imperatoren gegenüber den Magistraten, Ansprüche des Ein-

zelnen gegenüber den Beamten oder Ansprüche unter Amtskollegen.). 

70
 BGHZ 6, 270; Dock, AöR 16 (1901), 244, 256; Stödter, Öffentlich-rechtliche Entschädigung, 

S. 53. 

71
 Anschütz, VerwArch 5 (1897), 1, 22; Forsthoff, Lehrbuch, S. 329; O. Mayer, DV Bd. 1, S. 31; 

Niesler, S. 129; Schack, BB 1956, 409; Stödter, Öffentlich-rechtliche Entschädigung, S. 53; vgl. 

Venohr, S. 214. 

72
 Anschütz, VerwArch 5 (1897), 1, 22; Furler, VerwArch 33 (1928), 340, 373; Niesler, S. 131; 

Tschacksch, S. 27; krit. Brunner/ Koselleck/Conze, Bd. 2, S. 97, Fn. 175. 

73
 Anschütz, VerwArch 5 (1897), 1, 22; Zachariä, S. 149 ff.; Fahrenkrug S. 47; O. Mayer, Neue 

Zeit- und Streitfragen, 1904, Heft 8; O. Mayer, DV Bd. 1, S. 33; Niesler, S. 129 f.; Schack, BB 

1956, 409; Stödter, Öffentlich-rechtliche Entschädigung, S. 57 f. m. w. N. 

74
 Lange, S. 16, 25 f.; Tschacksch, S. 16 f. 

75
 Anschütz S. 55; Später Katzenstein, Entschädigungspflicht, S. 28 (Es wird die Durchsetzung 

überwiegender Interessen gegen Ersatz gestattet.). 

76
 Niesler, S. 131. 

77
 Brunner/Koselleck/Conze, Bd. 2, S. 98; Lange, S. 26; Niesler, S. 131; Stödter, Öffentlich-

rechtliche Entschädigung, S. 59 m. w. N.; Tschacksch, S. 18. 
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Aus den §§ 74, 75 Einl. ALR ergibt sich, dass folgende Voraussetzungen zu erfüllen wa-

ren: Es bedurfte eines Interessenkonflikts zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. 

Ferner musste der Einzelne im Vergleich zu anderen Bürgern stärker belastet worden sein. 

Schließlich bedurfte es eines Schadens beim Einzelnen.
85

 Rechtsfolge war die Entschädi-

gung, wobei Art und Höhe nicht geregelt waren.
86

 Mit dieser Regelung sollten Nachteile 

des Einzelnen, die im Interesse der Allgemeinheit verursacht wurden, auch durch die All-

gemeinheit getragen werden.
87

 

Diese Normen der Einleitung des Allgemeinen Preußischen Landrechts sind bis in die Ge-

genwart die Grundlage für den Aufopferungsanspruch, unter den, wie bereits erwähnt, viel-

fach die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung subsumiert werden kann. 

b) Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung im 

19. Jahrhundert 

aa) Gesetzgebung 

Bereits im 19. Jahrhundert hat der Gesetzgeber versucht, für gefährliche Situationen Ent-

schädigungsnormen zu schaffen. Vorreiter war Preußen.
88

 Es wurden Entschädigungsan-

sprüche geschaffen, und es entstanden Regelungen, welche die Entschädigungsansprüche 

begrenzten. 

                                                 

85
 Niesler, S. 133. 

86
 Niesler, S. 133. 

87
 Furler VerwArch 33 (1928), 340, 421. 

88
 Z. B. §§ 74, 75 Einl. ALR; § 2459 II 8 ALR. 
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rechtmäßigen Handlungen ausgeglichen werden und nicht – wie bisher – auch Schädigun-

gen der persönlichen Integrität oder anderer Rechtsgüter.
97

 

Voraussetzung für die Entschädigung war nunmehr ein rechtmäßiger Eingriff in privates 

Sachvermögen oder in Vermögenswerte aufgrund hoheitlicher Handlung der Verwaltung, 

wobei der Einzelne im Vergleich zu anderen ungleich belastet worden sein musste.
98

 

Diese Kabinettsorder wirkte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Aufopferungsansprüche 

für Kriegsschäden waren ausgeschlossen, also auch für solche aufgrund des Ersten und des 

Zweiten Weltkrieges.
99

 

(2) § 2459 II 8 Allgemeines Preußisches Landrecht, § 25 Königlich Preußisches Ei-

senbahngesetz und § 1 Reichshaftpflichtgesetz 

Die Haftung für Verkehrsmittel wandelte sich im Laufe der Zeit aufgrund ihrer wahrge-

nommenen Gefährlichkeit. 

Für die als verhältnismäßig ungefährlich erachteten Fuhrwerke führte geringes Verschul-

den zur Haftung. § 2459 II 8 ALR lautete: 

„Dergleichen Fuhrleute müssen jedoch allen Verlust oder Schaden vertreten, wel-

chen sie, oder die von ihnen bestellten Leute, auch nur durch ein geringes Verschul-

den verursacht haben.“ 

Die in den späten 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in Preußen eingeführte Eisenbahn wur-

de im Gegensatz zu den althergebrachten Fuhrwerken als besonders schadensstiftendes 

Verkehrsmittel wahrgenommen.
100

 Dies deshalb, weil die verwandte Technik neu war und 

                                                 

97
 RGZ 156, 305; 72, 85; 103, 423; 122, 298; 144, 325; aufgehoben durch BGHZ 9, 83; Niesler, 

S. 138; Schiwy, S. 17. 

98
 Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 285; Niesler, S. 138. 

99
 Niesler, S. 137. 

100
 Eckardt, S. 213, 217; a. A. Jansen, S. 384. 
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Die Vorschrift wurde im Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871
109

 manifestiert, 

wodurch der Gefährdungsgedanke an Bedeutung gewann.
110

 § 1 des RHG lautete wie 

folgt: 

„Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein Mensch getödtet oder körperlich ver-

letzt wird, so haftet der Betriebs-Unternehmer für den dadurch entstandenen Scha-

den, sofern er nicht beweist, daß der Unfall durch höhere Gewalt oder durch eigenes 

Verschulden des Getödteten oder Verletzten verursacht ist.“ 

Für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge wurden im beginnenden 20. Jahrhundert entsprechende 

Regelungen erlassen.
111

 

(3) § 12 des Gesetzes betreffend die Befugnisse der Strombauverwaltung gegenüber 

den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen 

§ 12 des Gesetzes betreffend die Befugnisse der Strombauverwaltung gegenüber den Ufer-

besitzern an öffentlichen Flüssen vom 20. August 1883 lautete:
112

 

 „Für Anspülungen und Beschädigungen der Ufer, welche durch die Strombauarbei-

ten hervorgerufen werden, hat der Staat Ersatz zu leisten, auch wenn dieselben nicht 

beabsichtigt waren.“ 

Er beinhaltete damit gleichfalls einen öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftungstatbe-

stand. 

                                                 

109
 RGBl. S. 207. 

110
 Eberstein, S. 18; weiterführend Esser, S. 49. 

111
 Straßenverkehrsgesetz vom 3. Mai 1909 (RGBl. I S. 437); Luftverkehrsgesetz vom 1. August 

1922 (RGBl. I S. 681). 

112
 Pr GS S. 333; Nachdruck in Hahn S. 151. 
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nicht tragen. Vielmehr wurde die primäre Haftung des Staates damit begründet, dass dieser 

durch seine Beamten repräsentiert wurde, womit ein unmittelbares Verhältnis zwischen 

Staat und Untertan entstand. Ferner lag der Verfügung ein unmittelbarer Zwang der Staats-

organe gegenüber dem Untertan zugrunde, so dass Letzterer keine Handlungsalternativen 

hatte und der Verfügung Folge zu leisten hatte. Ob der Beamte befugt war, die Maßnahme 

zu treffen, war gleichgültig, weil es dem Untertan nicht zustand, über die Befugnisse eines 

Beamten zu richten.
123

 

Anders als bezüglich der Aufbewahrung und der Rückgabe von Depositen wurde die Ent-

schädigungspflicht des Staates jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn eine Maßnahme 

durch einen Richter in dieser Funktion erfolgte, da dieser unabhängig und selbstständig 

war
124

 und nach wie vor ist. Als Beispiel ist die Beschlagnahme durch den Untersuchungs-

richter zu nennen.
125

 

(3) Kennzeichnendes Urteil der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Kennzeichnendes Urteil der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung im Sinne des in 

dieser Arbeit gegebenen vorläufigen Begriffs ist das oben zitierte Urteil der Juristenfakul-

tät Jena von 1879.
126

 Denn in diesem Fall fehlte es an einer beabsichtigten Beeinträchti-

gung – sie ist vielmehr zufällig/bei Gelegenheit eingetreten –, was entscheidendes Merk-

mal der Gefährdungshaftung ist. Weitere Entscheidungen folgten erst am Ende des 

19. Jahrhunderts, insbesondere die sogenannten Immissionsfälle. Dabei handelte es sich 

um Sachverhalte, bei denen der Eigentümer einen Schaden erlitten hatte, ihm aber die Ab-

wehrklage gegen den Betrieb der schädigenden Anlage [beispielsweise der Betrieb einer 

                                                 

123
 OAG zu München, Seuffert´s Archiv, Bd. 5 (1852), Nr. 281; OAG zu Celle, Seuffert´s Archiv, 

Bd. 5 (1852), Nr. 281; OAG zu Berlin, Seuffert´s Archiv, Bd. 26 (1872), Nr. 34; Zachariä, ZgS 19 

(1863), 582, 604. 

124
 OAG zu Cassel, Seuffert´s Archiv, Bd. 3 (1851), Nr. 327; Oberhofgericht zu Mannheim, Seuf-

fert´s Archiv, Bd. 7 (1854) Nr. 321; OAG zu Berlin, Seuffert´s Archiv, Bd. 26 (1872), Nr. 34; 

Zachariä, ZgS 19 (1863), 582, 602 f. 

125
 OAG zu Cassel, Seuffert´s Archiv, Bd. 3 (1851), Nr. 327; Oberhofgericht zu Mannheim, Seuf-

fert´s Archiv, Bd. 7 (1854), Nr. 321. 
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Eisenbahn]
127

 aus bestimmten Rechtsgründen versagt war.
128

 Im 19. und am Anfang des 

20. Jahrhunderts wurden Sachverhalte entschieden, denen der Funkenflug von Eisenbah-

nen,
129

 welcher zum Brand bei in der Nähe von Eisenbahnstrecken gelegenen Gebäuden 

führte, zugrunde lag. Im beginnenden 20. Jahrhundert waren es Explosionen von Spreng-

stofffabriken oder von anderen Einrichtungen.
130

 Zunächst versuchte das Reichsgericht 

Entschädigungsansprüche aus dem Zivilrecht herzuleiten.
131

 Zwar führte die staatliche 

Konzession aufgrund des § 26 GewO a. F.
132

 zum Ausschluss der negatorischen Klage 

(Abwehransprüche des Eigentümers wegen einer Eigentumsstörung), aber in diese Kon-

zession wurde der Charakter eines Eingriffs in Privateigentum hineingelesen. Teilweise 

wurden auch gefährliche Handlungen dem Verschulden der negatorischen Klage gleichge-

stellt. Vereinzelt im 19. Jahrhundert und vermehrt im 20. Jahrhundert bediente sich das 

Reichsgericht des § 75 Einl. ALR.
133

 Nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches im 

Jahre 1900 wurde der Entschädigungsanspruch auch mit dem BGB in Verbindung mit der 

preußischen Gesetzgebung begründet. 

                                                                                                                                                    

126
 Erkenntnis der Juristenfakultät in Jena namens des Lübecker OAG, Seuffert´s Archiv, Bd. 37 

(1882), Nr. 224; im Einzelnen siehe unter II.2.b)bb)(1). 

127
 Ergänzung des Verfassers. 

128
 RGZ 7, 265; 17, 103; 58, 130; Gruchot Bd. 36, 1073; Schack, BB 1956, 409, 412; ders., DÖV 

1961, 728, 731. 
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 RGZ 17, 103; 32, 337 m. w. N.; 58, 130; BGHZ 20, 85; Oberstes LG zu Bayern, Seuffert´s Ar-

chiv, Bd. 53 (1898), Nr. 242; Maurer, § 29 Rn. 17; Rümelin S. 85. 

130
 RGZ 50, 228; 101, 102; 104, 84; 172, 156. 

131
 RGZ 7, 265; 17, 103; 58, 130; Gruchot 36, 1073; Schack, DÖV 1961, 728, 731 f. 

132
 Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (BGBl. S. 245): „Soweit die bestehenden Rechte zur Ab-

wehr benachtheiligender Einwirkungen, welche von einem Grundstücke aus auf ein benachbartes 

Grundstück geübt werden, dem Eigenthümer oder Besitzer des letzteren eine Privatklage gewäh-

ren, kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage ge-

genüber niemals auf Einstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Einrich-

tungen, welche die benachtheiligende Einwirkung ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen un-

thunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, auf Schadloshaltung 
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133

 Gruchot 37, 1012; RGZ 23, 257; 64, 186; Düsseldorf, JW 1925, 2446; Schack, DÖV 1961, 728, 

731 f. 
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Verwaltungsakte dem Willen des Gesetzes und seien in diesem Sinne selbst Gesetz.
141

 

Richtig ist, dass rechtmäßige Verwaltungsakte dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. 

Allerdings ist damit lediglich die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 

und nicht die Entscheidung über die Entschädigungspflicht getroffen. Gegen Anschützs 

Auffassung spricht ferner, dass der Staatswille nicht für die Fälle von Verwaltungsent-

scheidungen positivrechtlich beschränkt ist, denn zum Zeitpunkt des Erlasses der abstrak-

ten Norm sind sämtliche möglichen Verwaltungsentscheidungen nicht absehbar. Darüber 

hinaus unterliegen Gesetze einem ständigen Wandel aufgrund verändernder gesellschaftli-

cher Wertungen und des sozialen Wandels. Ferner kann der Staatswille erst zum Zeitpunkt 

der Verwaltungsentscheidung beurteilt werden, weil es sich hierbei um eine individuelle 

Maßnahme – im Gegensatz zur generellen Regelung eines Gesetzes – handelt. Daher be-

stand kein Anlass, den Schaden beim Individuum zu belassen und den Ersatzanspruch aus-

zuschließen. 

Damit ist festzustellen, dass Entschädigungsansprüche bei rechtmäßigen gesetzlichen Ein-

griffen nur dann bestanden, wenn ein Gesetz dies vorsah. Bei Eingriffen durch die Verwal-

tung gingen die Meinungen auseinander, obwohl kein Grund bestand, von der Haftung ab-

zusehen. 

(2) Haftung für rechtswidrige Staatstätigkeit 

(a) Primäre Haftung des Staates 

Haftete der Staat allein und vorrangig, fanden sich Begründungsansätze zunächst im Zivil-

recht. Ein Begründungsansatz war der Mandatsvertrag, der aber aufgrund der Eigenart des 

Verhältnisses zwischen Staat und Untertan nicht lange vertreten wurde.
142

 Ferner wurde 

die Haftung des Staates auf privatrechtlichem Fundament damit begründet, dass privat-

                                                 

141
 Anschütz, VerwArch 5 (1897), 1, 24. 

142
 Siehe auch unter II.2.b)bb)(2); .Dock, AöR 16 (1901), 244, 248 m. w. N.; Heffter, Archiv des 

Criminalrechts, 1851, 445, 452; Meisterlin, S. 93 f.; Richelmann, S. 343, 349; Tschacksch, S. 28 

m. w. N.; Zachariä, ZgS 19 (1863), 582, 603 f.; Zoepfl S. 803 ff.; krit. Loening, S. 51; Pfeiffer, 

Practische Ausführungen Bd. 2, S. 362; Rümelin, S. 48. 
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stanzenweg.
151

 Gleichfalls ausgeschlossen wurde die Haftung für Advokaten, Notare und 

Ärzte, weil diese nicht Angestellte oder Organe des Staates waren, sondern lediglich von 

diesem autorisiert wurden.
152

 

(b) Sekundäre Haftung des Staates 

Teilweise wurde vertreten, den Staatsdiener für seine Handlungen direkt verantwortlich zu 

zeichnen, da dieser gehandelt hatte.
153

 Denn die Handlung des Beamten sei nicht von einer 

Norm gedeckt.
154

 Daher sei er für jede widerrechtliche Verfügung straf- und privatrechtlich 

verantwortlich. Der Staat hatte die Handlung also nicht befohlen oder veranlasst, sondern 

vielmehr verboten, und die Haftung dürfe deshalb niemals auf die Staatskasse oder die Be-

hörde ausgedehnt werden.
155

 

Andererseits wurde vertreten, dass der Staatsdiener neben dem Staate hafte oder der Staat 

subsidiär in Anspruch genommen werden könne.
156

 Argument war, dass der einzelne Be-

amte unter Umständen zahlungsunfähig wäre. Ferner habe der Staat eine stillschweigende 

Garantie übernommen. Teilweise wurde die Haftung des Staates mit dem Argument aus-

geweitet, dass ihm ein Auswahl- oder Überwachungsverschulden vorgeworfen werden 

könne.
157

 

                                                 

151
 Pfeiffer, Practische Ausführungen Bd. 2, S. 363; Richelmann, S. 343, 348, 351; krit. Zachariä, 

ZgS 19 (1863), 582, 637 f.; Zoepfl, S. 812. 

152
 Pfeiffer, Practische Ausführungen Bd. 2, S. 362 f.; Zoepfl, S. 811; Zachariä, ZgS 19 (1863), 
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153
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 Mohl, S. 554 f.; von Stein, S. 369 f. 
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ZgS 19 (1863), 582, 611. 
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Die individuelle Verantwortung des Staatsdieners musste abgelehnt werden, da ihm gege-

benenfalls Verschulden, aber nicht die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme vorgeworfen 

werden konnte. Denn würde man ihm die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme zur Last le-

gen, wäre er in seiner Handlungsbereitschaft zu Gunsten des Staates gelähmt. Ferner hätte 

der Bedienstete aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses den Anordnungen seines 

Dienstherren Folge zu leisten. Seine persönliche Haftung würde ihn über Gebühr belasten. 

Darüber hinaus wäre die Zahlungsunfähigkeit eines Staatsdieners zu befürchten, so dass 

der Geschädigte trotz Schadens leer auszugehen drohte. Ohne den Staatsdiener als ein 

Glied des Staates wäre letzterer handlungsunfähig, weshalb er die Verantwortung für seine 

Bediensteten zu übernehmen hätte. Ferner zwänge gerade das Über-/Unterord-

nungsverhältnis zwischen Staatsdiener und Untertan, hoheitlichen Maßnahmen Folge zu 

leisten. Das teilweise vorgetragene Argument, dass Untertanen rechtswidrigen Maßnahmen 

keine Folge zu leisten bräuchten, trug nicht, weil diese weder die Prüfungskompetenz noch 

die Prüfungsfähigkeit hätten, zumal der gesetzlich versierte Staatsdiener die Rechtswidrig-

keit der Maßnahme möglicherweise ebenfalls nicht erkannt hatte. Ebenso wenig überzeug-

te das Argument, dass dem Staat kein Vorwurf zur Last gelegt werden könne, denn diesem 

Argument lag die Trennung zwischen Staat und Staatsdiener zugrunde, was nicht der Fall 

ist. Wie ausgeführt, bilden sie eine Einheit. Schließlich wäre sämtliches Vertrauen der Un-

tertanen in den Staat verloren gegangen, wäre dieser nicht für die Schäden, die seine 

Staatsdiener verursacht hatten, aufgekommen. Nachteile, die dem Einzelnen durch den 

Staat respektive durch seine Organe zugefügt wurden, mussten einen Ausgleich finden, 

insbesondere dann, wenn die Handlung rechtswidrig war. 

(3) Begriff der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Den Begriff der Gefährdungshaftung versuchte Loening
158

 im Jahre 1879 wie folgt zu um-

schreiben: 

„Betreibe jemand im Eigeninteresse einen Betrieb, der mit Gefahren für die Rechts-

güter anderer verbunden sei, die sich nicht oder nur mit einer außergewöhnlichen 
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gingen die Meinungen auseinander. Im Rahmen der rechtswidrigen Staatstätigkeit sprach 

man sich sowohl für die primäre als auch die sekundäre Staatshaftung aus. Als abwegig 

wurde allerdings die alleinige Haftung des Staatsdieners angesehen. 

Auf den ersten Blick erscheint es fraglich, aus welchem Grunde lediglich im Rahmen der 

Haftung für rechtswidrige Staatstätigkeit zwischen der primären und sekundären Staatshaf-

tung unterschieden wurde und nicht auch im Rahmen der Haftung für rechtmäßige 

Staatstätigkeit. Grund dafür war, dass dem Staatsdiener bei der rechtswidrigen Staatstätig-

keit ein Fehler unterlaufen ist, für welchen er – wie teilweise in der Literatur vertreten – 

verantwortlich gezeichnet werden konnte. Bei der rechtmäßigen Staatstätigkeit hat er je-

doch rechts- und gesetzestreu gehandelt. Dies kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht wer-

den, so dass damit die Haftung des Staatsdieners selbst nicht zur Diskussion stand. 

Der Terminus der Gefährdungshaftung wurde im 19. Jahrhundert von Loening und Rüme-

lin umschrieben. Beide Umschreibungen finden sich in der vorläufigen Begriffsbestim-

mung wieder. Loening setze eine gefährliche Tätigkeit voraus, die zum Schaden führte. 

Rümelin setzte eine Maßnahme, die zu unbeabsichtigten Nebenfolgen führte, voraus, ohne 

dass eine Gefährdung zwingend erforderlich war. Dies hätte bedeutet, dass jede unbeab-

sichtigte Folge unter dem Gesichtspunkt einer öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

zur Entschädigung geführt hätte. Damit ist Rümelins Begriffsbestimmung in diesem Punkt 

zu weit. Der Gefahrenbegriff gehört in die Begriffsbestimmung. Die Rechtswidrigkeit 

wurde von beiden nicht vorausgesetzt. Damit konnten sowohl rechtmäßige als auch 

rechtswidrige Maßnahmen unter die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung gefasst 

werden. Ein Sonderopfer des Geschädigten wurde weder von Rümelin noch von Loening 

vorausgesetzt. 

dd) Resümee zur Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung im 

19. Jahrhundert 

In der Literatur und in der Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts wurde die öffentlich-

rechtliche Gefährdungshaftung kaum thematisiert. In der Gesetzgebung bemühte man sich 

um Gefährdungshaftungstatbestände. Der Anspruch aus §§ 74, 75 Einl. ALR war von dem 
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vorläufigen Begriff der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung noch weit entfernt. Ho-

heitliche rechtmäßige Eingriffe, die vom Einzelnen ein besonderes Opfer abverlangten, 

mündeten im Entschädigungsanspruch. Damit war die Gefährdungshaftung auf Eingriffe 

rechtmäßiger Art beschränkt. Somit waren gefährliche Handlungen aus rechtswidrigen ho-

heitlichen Tätigkeiten ausgeschlossen. Ob dies dabei blieb, wird die Entwicklung im 

20. Jahrhundert zeigen. Entscheidend ist, ob und gegebenenfalls wie sich der Eingriffsbe-

griff verändert und ob die Haftung auf rechtmäßige Staatstätigkeit beschränkt bleibt. 

Die Rechtsprechung zeigte, dass die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung auf recht-

mäßige Staatstätigkeit beschränkt werden sollte. Denn den Immissionsfällen,
 
also denjeni-

gen Fällen, bei denen eine staatliche Konzession zum Haftungsausschluss führte, und den 

Funkenflug- und Explosionsfällen lag rechtmäßige Staatstätigkeit zugrunde. Auch dem 

Fall, dem die Sprengung einer Mauer zugrunde lag und der von der Jenaischen Juristenfa-

kultät entschieden wurde, lag eine rechtmäßige Staatstätigkeit zugrunde. In der Lehre 

sprach man sich im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung für die Haf-

tung unabhängig von der Rechtmäßigkeit aus. Rümelin setzte nicht einmal eine Gefahr vo-

raus. Fehlt aber die Gefahr als Haftungsvoraussetzung, würde der Tatbestand ausufern, 

denn jeder unbeabsichtigte Schaden wäre ein Fall der Gefährdungshaftung. Sie mögen ent-

schädigungswürdig sein, jedoch nicht unter diesem Vorzeichen. 

c) Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung im 

20. Jahrhundert 

aa) Gesetzgebung 

Im 20. Jahrhundert wurden viele Gefährdungshaftungstatbestände spezialgesetzlich gere-

gelt. Denn das Bedürfnis nach entsprechenden Haftungstatbeständen ist wegen möglicher 

weitreichender negativer Folgen aufgrund des wissenschaftlichen und technischen Fort-

schrittes weiter gewachsen. Dies gilt vor allem im Umweltrecht. Die Gefährdungshaftung 

wurde nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern auch zivilrechtlich ausgestaltet. Dabei ver-

zichtete der Gesetzgeber auf eine allgemeine Regelung und entschied sich für die spezial-

gesetzliche Ausgestaltung. Die zivilrechtliche Ausgestaltung hat zur Folge, dass ein größe-
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grundsätzlich die Lasten tragen. Bei identischem Haftungsinhalt wäre die doppelte Ausge-

staltung, also zivilrechtlich und öffentlich-rechtlich, widersinnig. 

Erster zivilrechtlich festgeschriebener Gefährdungshaftungstatbestand war § 25 Preußi-

sches Eisenbahngesetz vom 3. November 1838, gefolgt von § 1 Reichshaftpflichtgesetz 

vom 7. Juni 1871.
162

 Im Reichshaftpflichtgesetz vom 15. August 1943
163

 wurde die Haf-

tung für Elektrizitäts-, Gas- und andere Anlagen zunächst in § 1 a RHG aufgenommen und 

durch das Gesetz zur Änderung schadensrechtlicher Vorschriften vom 16. August 1977
164

 

um Flüssigkeitsanlagen ergänzt und in § 2 RHG geregelt. Das Reichshaftpflichtgesetz ist 

heute aufgegangen im Haftpflichtgesetz,
165

 welches in § 1 die Haftung des Bahnbetriebs-

unternehmens und in § 2 die Haftung des Inhabers einer Energie- und Flüssigkeitsanlage 

regelt.
166

 

Mit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches
167

 im Jahre 1900 wurde die Gefährdungs-

haftung als eigener Tatbestand für Tiere in § 833 S. 1 BGB eingeführt. 

Die Gefährdungshaftung für Kraftfahrzeuge wurde im Jahre 1909 durch das Gesetz über 

den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
168

 in §§ 7 – 20 aufgenommen und diejenige für Luftfahr-

zeuge im Jahre 1922 in §§ 19 – 30 Luftverkehrsgesetz.
169

 

In den 1950er Jahren wurde in § 22 Wasserhaushaltsgesetz
170

 die Gefährdungshaftung für 

die Einwirkung auf Gewässer und in §§ 25 – 39 Atomgesetz
171

 die Gefährdungshaftung für 

Kernanlagen eingeführt. 
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dere dann, wenn im Falle einer staatlichen Genehmigung der Behördenvertreter den Scha-

den vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat.
189

 

Eine Haftungsübertragung ist geregelt in den §§ 34 AtomG und ergibt sich aus der Diffe-

renz der Deckungsvorsorge und dem Freistellungshöchstbetrag in Höhe von 2,5 Mrd. 

EUR. Die Deckungsvorsorge ist der Betrag, den das Unternehmen zu versichern hat. Der 

Freistellungshöchstbetrag ist der Betrag, den der Staat maximal übernimmt. Gemäß § 37 

AtomG besteht allerdings dann ein Rückgriffanspruch des Staates gegenüber dem Privaten, 

insbesondere dann, wenn dieser vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

(c) Resümee zur zivilrechtlich geregelten Gefährdungshaftung 

Die Vielzahl dieser beispielhaft aufgeführten Tatbestände offenbart das große Bedürfnis 

nach Gefährdungshaftungstatbeständen. Dies zeigt sich insbesondere im Umweltrecht,
190

 

denn hierbei handelt es sich um menschliche Lebensgrundlagen. Die zivilrechtliche Aus-

gestaltung überzeugt, weil auf diese Art und Weise der Verantwortliche zur Rechenschaft 

gezogen werden kann, gleichgültig, ob das Handlungssubjekt privatrechtlich oder öffent-

lich-rechtlich organisiert ist. Nichtsdestotrotz ist die Verlagerung auf den Staat dann 

zweckmäßig, wenn eine staatliche Genehmigung erteilt worden ist, mit der ein hohes Ge-

fährdungspotential einhergeht, die Verpflichtung zu einer möglichen Haftungsvorkehrung 

nicht hinreichend bestimmt worden ist oder der Schaden nicht vom Schädiger ausgeglichen 

werden kann oder nicht versicherbar ist. Für die Haftungsverlagerung auf den Staat spricht 

ferner, dass die gefährliche Tätigkeit im Interesse der Allgemeinheit durchgeführt wird und 

sich damit die Allgemeinheit, respektive der Staat, dafür verantwortlich zeichnet. Auch das 

monetäre Interesse eines Geschädigten spricht für die Haftungsverlagerung. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass der Staat entschädigen kann, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine juristische Person des Privatrechts oder die dahinterstehenden natürlichen Personen 

entschädigen können. Damit ist bei diesen exorbitant großen Gefahren keine andere Lö-

sung denkbar. Die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko zwingt dazu, dass das liquides-
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i) Entschädigungsgesetz für im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochene Per-

sonen und das Entschädigungsgesetz für erlittene Untersuchungshaft 

Sowohl bei dem Entschädigungsgesetz für erlittene Untersuchungshaft
191

 als auch bei dem 

Entschädigungsgesetz für im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochene Personen
192

 han-

delte es sich um einen Entschädigungsanspruch für Eingriffe schuldlos rechtswidriger Art, 

aber nicht um einen Anspruch aus öffentlich-rechtlicher Gefährdungshaftung, denn der ho-

heitlichen Handlung, der Inhaftierung, lag ein Eingriff im klassischen Sinne zugrunde. Der 

hoheitlichen Handlung wohnte nicht die erforderliche Gefährlichkeit inne. Das Entschädi-

gungsgesetz für im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochene Personen umfasste Ent-

schädigungsregelungen für diejenigen Schäden, die aus einer strafgerichtlichen Verurtei-

lung erwuchsen. Das Entschädigungsgesetz für erlittene Untersuchungshaft enthielt Ent-

schädigungsregelungen für Strafverfolgungsmaßnahmen. Beide Gesetze wurden im Jahre 

1971 durch das Gesetz betreffend die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersu-

chungshaft abgelöst.
193

 Heute finden sich die Regelungen mit erweitertem Haftungskatalog 

in den §§ 1 ff. StrEG.
194

 

ii) Reichsbeamtenhaftpflichtgesetz 

Das Reichsbeamtenhaftpflichtgesetz
195

 aus dem Jahre 1910 sah grundsätzlich die Haftung 

des Staates anstelle seiner Beamten gemäß § 839 BGB vor.
196

 Für die öffentlich-rechtliche 
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sonen vom 20. Mai 1898 (RGBl. I S. 345). 

193
 BGBl. I (1971) S. 157. 

194
 Friehe, S. 46 ff. 

195
 Gesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten vom 22. Mai 1910 (RGBl. I S. 798) in 

der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2030-9, veröffentlichten bereinigten Fas-

sung, das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Juli 1993 (BGBl. I S. 1394) geändert worden ist; 

entsprechend geregelt im Gesetz über die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amts-

pflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt vom 1. August 1909 (Pr 

GS, S. 691) 
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Gefährdungshaftung interessant war die Billigkeitshaftung des Staates gemäß § 1 Abs. 2 

RHBG für Fälle, in denen die Verantwortung des Beamten gemäß § 839 BGB ausge-

schlossen war, weil er nicht Herr seiner geistigen Fähigkeiten war.
197

 § 1 Abs. 2 RHBG 

lautete: 

„Ist die Verantwortlichkeit des Beamten deshalb ausgeschlossen, weil er den Scha-

den im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung aus-

schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit verursacht hat, so hat 

gleichwohl das Reich den Schaden zu ersetzen, wie wenn dem Beamten Fahrlässig-

keit zur Last fiele, jedoch nur insoweit, als die Billigkeit die Schadloshaltung erfor-

dert.“ 

In diesem Rahmen wäre eine öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung denkbar gewesen, 

denn das den § 839 BGB voraussetzende Verschulden erforderte und erfordert einen sub-

jektiven Tatbestand, welcher gerade aufgrund des die freie Willensbildung ausschließen-

den Zustandes fehlte. Ohne Verschulden handelte es sich um einen Staatshaftungsan-

spruch, welcher auch Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung umfassen kann. 

Entsprechende Regelungen gibt es noch in einigen Bundesländern.
198

 

(b) Gesetzgebung in der Weimarer Republik (1919 – 1933) 

Bereits in der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919
199

 wurde die Staatshaf-

tung in Art. 131 WRV festgeschrieben. Hierbei handelte es sich aber um den das Ver-

                                                                                                                                                    

196
 Bonk, DVBl. 1981, 801, 805 (Später ging die Vorschrift in Art. 131 WRV und dann in Art. 34 

GG auf.). 

197
 Thiemrodt, S. 32. 

198
 § 1 S. 1 BeamtHaftG Saarland (vom 1. August 1909 zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

5 Februar 1997 (Amtsbl. S. 258));§ 1 S. 2 BeamtHaftG NRW (vom 1. August 1909 zuletzt geän-

dert durch das Gesetz vom 10. März 1987 (GV NW S. 136)). 

199
 RGBl. I S. 1383; zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Dezember 1932 (RGBl. I. S. 547); 

Die Weimarer Reichsverfassung wurde faktisch durch das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 

1933 außer Kraft gesetzt. 
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schulden voraussetzenden allgemeinen Amtshaftungsanspruch, auf den im Folgenden da-

her nicht näher eingegangen wird. 

Einen Gefährdungshaftungstatbestand sah das Luftverkehrsgesetz aus dem Jahre 1922
200

 in 

seiner ursprünglichen Fassung für Zivil- und Militärluftfahrzeuge gleichermaßen in den 

§§ 19 ff. LuftVG vor.
201

 In § 19 LuftVG wurde die von der Rechtswidrigkeit und Ver-

schulden unabhängige Erfolgshaftung geregelt.
202

 Gehaftet wurde auch für höhere Gewalt, 

für unabwendbare Ereignisse, ebenso für die Einhaltung der im Verkehr erforderlichen 

Sorgfalt.
203

 Lediglich die Einrede des mitwirkenden Verschuldens gemäß § 20 LuftVG 

stand dem Halter zu. Die Schadensersatzpflicht war gemäß § 23 LuftVG auf Höchstbeträge 

begrenzt. 

Für die Haftung des Reichs für Luftfahrzeuge der Luftwaffe wurden im Jahre 1943 in das 

Luftverkehrsgesetz Bestimmungen durch das 4. Änderungsgesetz zum LuftVG
204

 in den 

§§ 29 k LuftVG eingeführt.
205

 Differenziert wurde zwischen Personen- und Sachschäden 

außer- und innerhalb des Luftfahrzeuges. 

Für militärische Luftfahrzeuge ist die Gefährdungshaftung in der heutigen Fassung des 

Luftverkehrsgesetzes gemäß §§ 53 f. LuftVG geregelt.
206

 Die Haftung des Halters setzt vo-

raus, dass ein Schaden beim Betrieb des militärischen Luftfahrzeugs durch Unfall entstan-

den ist. Die öffentlich-rechtliche Nuance erhält der Tatbestand durch das Merkmal des mi-

litärischen Luftfahrzeuges, denn Halter ist der Staat, vertreten durch die Bundeswehr.
207

 

                                                 

200
 Luftverkehrsgesetz vom 1. August 1922 (RGBl. I S. 681). 

201
 Gimulla in: Gimulla/Schmidt, LuftVG, § 53 Rn. 1; Hoffmann in: Hoffmann/Grabherr, LuftVG, 

§ 53 Rn. 1. 

202
 Döring, LuftVG, § 19 1b. 

203
 Döring, LuftVG, § 19 1b. 

204
 26. Januar 1943 (RGBl. I S. 69); Zuvor war dies in § 113 der Verordnung über Luftverkehr vom 

21. August 1936 (RGBl. I S. 659) geregelt. 

205
 Gimulla in: Gimulla/Schmidt, LuftVG, § 43 Rn. 1. 

206
 Luftverkehrsgesetz vom 1. August 1922 (BGBl. I S. 681), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-

setzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3123). 

207
 Giemulla in: Giemulla/Schmid, LuftVG, § 53 Rn. 2. 
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Die Haftung ist auch bei höherer Gewalt nicht ausgeschlossen.
208

 Für Schäden außerhalb 

militärischer Luftfahrzeuge haftet der Halter summenmäßig unbeschränkt (§ 53 LuftVG); 

für im militärischen Luftfahrzeug beschädigte Personen oder beschädigtes Reisegepäck 

haftet er summenmäßig begrenzt (§ 54 LuftVG). 

(c) Gesetzgebung im Nationalsozialistischen Staat (1933 – 1945) 

Die bis zur Zeit des Nationalsozialismus´ etablierten Ansprüche auf Entschädigung oder 

Schadensersatz wurden durch das Ausgleichsgesetz
209

 aus dem Jahre 1934 eingeschränkt. 

Ausweislich der Präambel des Ausgleichsgesetzes sollten besondere Nachteile, die dem 

Einzelnen durch politische Vorgänge der nationalsozialistischen Erhebung zugefügt wor-

den waren, nur dann zu Lasten der Allgemeinheit ausgeglichen werden, soweit dieser Aus-

gleich nach dem gesunden Volksempfinden zur Beseitigung unbilliger Härten erforderlich 

war. Die Gerichte hatten nicht selbst zu entscheiden, sondern es handelte sich vielmehr um 

Verwaltungsverfahren, gegebenenfalls unter Einbeziehung des Reichsinnenministers. Das 

Gesetz diente dazu, Regimegegnern den Rechtsweg abzuschneiden und sie zu zwingen, er-

littene Schäden hinzunehmen. Dies zeigte sich insbesondere an der 14. Durchführungs-

verordnung,
210

 die Ansprüche aus Handlungen, welche mit den gegen Juden gerichteten 

Vorgängen am 8. November 1938 und den nächstfolgenden Tagen zusammenhingen, be-

handelt. § 3 lautete:  

"Juden deutscher Staatsangehörigkeit und staatenlosen Juden wird eine Ausgleichs-

entschädigung auf Grund dieser Vorschriften nicht gewährt." 

Den Juden wurden also Rechtsansprüche aus Handlungen gegen sie verwehrt. 

                                                 

208
 BGH NJW 1982, 1046; BGHZ 122, 363; Schäfer/Ott, S. 229 f. 

209
 Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934, RGBl. I 

S. 1235 f., nebst diverser Durchführungsverordnungen. 

210
 14. Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-

rechtlicher Ansprüche vom 18. März 1939 (RGBl. I. S. 614). 
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(d) Gesetzgebung auf dem Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland und 

der Deutschen Demokratischen Republik (1949 – 1990) 

i) Schutzbereichgesetz in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland 

Im Gegensatz zur Auffassung von Riedel
211

 regelte das Schutzbereichgesetz
212

 aus dem 

Jahre 1956 in § 12 keinen Fall der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung. Denn Ent-

schädigungsansprüche werden für Einwirkungen erhoben, die zur eingeschränkten Nut-

zung von Grundstücken für Verteidigungszwecke im Bundesgebiet führen.
213

 Dies kommt 

einer Enteignung gleich. Mithin handelt es sich um ein Enteignungsgesetz im Sinne der 

Junktimklausel des Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG. 

ii) Impfgesetzgebung in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland 

Die Wurzeln der Impfgesetzgebung liegen weit zurück. Entschädigungsregelungen gab es 

lange Zeit nicht. Selbst im Reichsimpfgesetz vom 8. April 1874,
214

 nach dem die Pocken-

schutzimpfung verpflichtend war, fanden sich keine Entschädigungsregelungen,
215

 ob-

gleich Entschädigungsansprüche bereits in anderen Gesetzen geregelt wurden. Ansprüche 

wurden in der Rechtsprechung diskutiert.
216

 Eine Entschädigung wurde dem Geschädigten 

allerdings erst mit der Entscheidung vom 19. Februar 1953
217

 höchstrichterlich aufgrund 

des Aufopferungsanspruches zugesprochen. 

                                                 

211
 Riedel, S. 153. 

212
 Schutzbereichgesetz vom 7. Dezember 1956 (BGBl. I S. 899) zuletzt geändert durch Art. 2 

Abs. 11 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354). 

213
 Schalburg, § 12 Rn. 1. 

214
 RGBl. S. 31. 

215
 Hess, S. 3 ff. (Entwicklung bis zum Reichsimpfgesetz). 

216
 Im Einzelnen unter II.2.c)bb)(1). 

217
 BGHZ 9, 83. 
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Das Reichsimpfgesetz vom 8. April 1874 wurde durch das Gesetz über die Pockenschutz-

impfung vom 18. Mai 1976 aufgehoben,
218

 in welchem sich nun Entschädigungsregelun-

gen fanden. Es verwies auf § 51 BSeuchG vom 18. Juli 1961, worauf sogleich näher ein-

gegangen wird. Das Gesetz über die Pockenschutzimpfung wurde durch das Gesetz zur 

Aufhebung des Gesetzes über die Pockenschutzimpfung vom 24. November 1982
219

 mit 

der Begründung aufgehoben, dass nach Feststellungen der WHO die Welt seit drei Jahren 

pockenfrei sei und angesichts des Impfrisikos der Pockenschutzimpfung die Impfpflicht 

nicht mehr gerechtfertigt sei.
220

 

Erste bundesrechtliche Regelungen zur Entschädigung im Rahmen der Impfgesetzgebung 

wurden durch das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim 

Menschen (Bundesseuchengesetz) vom 18. Juli 1961 eingeführt.
221

 Gemäß § 51 BSeuchG 

wurde Entschädigung geleistet für eine gesetzlich vorgeschriebene oder aufgrund des Bun-

desseuchengesetzes angeordnete oder eine von einer Gesundheitsbehörde öffentlich emp-

fohlene Schutzimpfung, wenn ein Impfschaden über das übliche Ausmaß einer Impfreakti-

on hinausging. Der Kausalnachweis war zunächst durch den Geschädigten gefordert, wur-

de aber durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes vom 

25. August 1971 in § 52 Abs. 2 BSeuchG aufgeweicht.
222

 Lagen parallel die Vorausset-

zungen eines Schadensersatzanspruches gemäß § 839 Abs. 1 BGB vor, schloss der Versor-

gungsanspruch nach § 51 BSeuchG nicht den Amtshaftungsanspruch aus (§ 54 Abs. 4 

BSeuchG). Das Mitverschulden des Geschädigten wurde entsprechend § 254 BGB berück-

sichtigt.
223

 Der Umfang der Entschädigung wurde in den §§ 52 – 55 BSeuchG geregelt. 

                                                 

218
 BGBl. I S. 1216. 

219
 BGBl. I S. 1529; Bales/Baumann/Schnitzler, § 60 Rn. 15. 

220
 BT-Drs. 9/1996 S. 1. 
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fügt wurden.
228

 § 1 Abs. 1 StHG DDR
229

 aus dem Jahre 1969 begründete eine unmittelba-

re, ausschließliche und verschuldensunabhängige Haftung des Staates für rechtswidriges 

hoheitliches Handeln seiner Mitarbeiter oder Beauftragten.
230

 Damit war der Tatbestand 

allgemein formuliert. Gemäß § 2 StHG DDR konnte der Schadensersatzanspruch entfallen 

oder reduziert werden, wenn der Geschädigte nicht alle ihm möglichen und zumutbaren 

Maßnahmen ergriffen hatte, um einen Schaden zu verhindern oder zu mindern. Ebenso ent-

fiel der Ersatzanspruch gemäß § 3 Abs. 3 StHG DDR, wenn der Geschädigte Ersatz auf 

andere Weise erlangen konnte. Schadensersatz war in Geld oder durch Wiederherstellung 

des bisherigen Zustandes zu leisten, siehe § 3 Abs. 1 StHG DDR. Über Grund und Höhe 

des Anspruches entschied der Leiter des haftenden Organs. Gegen dessen Entscheidung 

war die Beschwerde bei der nächsthöheren staatlichen Einrichtung oder dem Leiter des 

nächsthöheren staatlichen Organs zulässig.
231

 Vergleichbar ist dies mit dem heutigen Ver-

waltungsverfahren. Im Übrigen war der Rechtsweg gemäß § 6 Abs. 3 S. 3 StHG DDR aus-

drücklich ausgeschlossen. Dieses Vorgehen des Geschädigten im Wege der Beschwerde 

diente dazu, 

"die erforderlichen disziplinarischen und anderen Maßnahmen zur Sicherung und 

Einhaltung der Gesetzlichkeit in den nachgeordneten Organen und Einrichtungen zu 

treffen.“232
 

Erst im Jahre 1988 erfolgte eine Änderung und eröffnete die gerichtliche Nachprüfbar-

keit.
233

 Der Anspruch verjährte gemäß § 4 StHG DDR innerhalb eines Jahres ab Kenntnis 

der Schadensursache. Die Bedeutung der Anspruchsgrundlage war und ist in der Praxis ge-

                                                 

228
 Thiemrodt, S. 173. 

229
 StHG DDR vom 12. Mai 1969 (GBl. I S. 34). 

230
 Ossenbühl/Cornils, S. 557 ff.; Thiemrodt, S. 175 ff. m. w. N. (Erläuterungen zu den einzelnen 
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231
 Maurer, § 2 Rn. 40; Ossenbühl/Cornils, S. 565. 
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ring.
234

 Dies aufgrund ihres begrenzten Bekanntheitsgrades und der heutigen Vielfalt spe-

zialgesetzlicher Rechtsgrundlagen. 

Als Staatshaftungsanspruch umfasste dieses Gesetz auch die Fälle der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung entsprechend der vorläufigen Begriffsbestimmung. Das 

Staatshaftungsgesetz entschädigte für Schäden, die einem Bürger oder seinem persönlichen 

Eigentum durch Mitarbeiter oder Beauftragte staatlicher Organe oder staatlicher Einrich-

tungen in Ausübung staatlicher Tätigkeit rechtswidrig zugefügt wurden. Öffentlich-

rechtliche Gefährdungshaftungstatbestände konnten unter diesen Tatbestand subsumiert 

werden, denn auch diese konnten entsprechend der vorläufigen Begriffsbestimmung auch 

rechtswidriger Natur sein. Ferner setzte der Tatbestand des StHG DDR gemäß § 1 Abs. 1 

eine hoheitliche Tätigkeit voraus, womit die Art der konkreten Handlung offen war. 

Schließlich bedurfte es eines nicht näher bestimmten Schadens. Damit waren die Fälle der 

öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung Teilmenge dieses Staatshaftungsanspruches. 

In der Tageszeitung „Neues Deutschland“ wurden 1969 nach der ursprünglichen Verab-

schiedung des Gesetzes folgende Beispiele angeführt: 

„wenn durch die Volkspolizei ein Gebots- oder Verbotsschild entgegen den gesetzli-

chen Bestimmungen falsch aufgestellt wird und dadurch ein Verkehrsunfall zustande 

kommt. Denkbar wäre auch, dass Hygiene- oder Seuchenmaßnahmen unsachgemäß 

durchgeführt werden und dadurch einem Bürger gesundheitliche Schäden entste-

hen.“235
 

Diese Fälle waren vergleichbar mit den bereits beispielhaft benannten Ampel- und Impffäl-

len, auf die im Nachgang unter II.2.c)bb) (1) und (2) näher eingegangen wird. 

Das Staatshaftungsgesetz der DDR blieb ausweislich des Einigungsvertrages (Art. 9 Abs. 1 

S. 1 Abs. 2 i. V. m. Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 1 lit. a bis lit. h) 

auch nach dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland mit einer 
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 Maurer, § 29 Rn. 47 (Rechtsprechung). 
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Reihe von Maßgaben
236

 in den neuen Bundesländern als Landesrecht in Kraft.
237

 Insbeson-

dere der sachliche und persönliche Haftungsrahmen nebst Schadensersatzumfang haben 

sich erweitert. Dies hatte keinen Einfluss darauf, dass die Fälle der öffentlich-rechtlichen 

Gefährdungshaftung unter diesen Tatbestand subsumiert werden konnten. Eine Überlei-

tung auf das gesamte Bundesgebiet war mangels Gesetzgebungskompetenz nicht mög-

lich.
238

 

iv) Staatshaftungsgesetz in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland 

Den Anstoß für das Staatshaftungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 

1981 (StHG 1981) gab der 47. Deutsche Juristentag im Jahre 1968.
239

 Ein langer Weg 

führte dann schließlich zur Schaffung des Staatshaftungsgesetztes im Jahre 1981.
240

 Dies 

wurde wie folgt begründet: 

„Das geltende Staatshaftungsrecht ist unübersichtlich, in wichtigen Bereichen ge-

wohnheitsrechtlich oder richterrechtlich entwickelt, also ungeschrieben und nicht 

nachlesbar, und entspricht nicht mehr dem modernen Verfassungsverständnis.“241
 

Das StHG 1981 trat zum 1. Januar 1982
242

 in Kraft und wurde vom Bundesverfassungsge-

richt bereits mit Entscheidung vom 19. Oktober 1982 mangels Gesetzgebungskompetenz 
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 Christoph, NVwZ 1991, 536 ff.; Durner in Dolzer, Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 Rn. 2; Kopischke, 

S. 354; Maurer, § 29 Rn. 41 f. 
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gierung eingebrachten Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes); vgl. BT-Drs. 9/25. 
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Abs. 1 S. 2 StHG 1981.
252

 Danach entfiel der Schadensersatzanspruch, wenn die Pflicht-

verletzung auch bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden kön-

nen. Hierbei handelt es sich sowohl um eine Exkulpationsregelung als auch um die Um-

kehr der Darlegungs- und Beweislast.
253

 Der Sorgfaltsbegriff war im Lichte der bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Verschulden im Tatbestand des § 839 BGB 

auszufüllen.
254

 Von der Opposition und der Literatur wurde § 2 Abs. 1 S. 2 StHG 1981 als 

Beibehaltung des Verschuldens bewertet,
255

 denn dem Träger der öffentlichen Gewalt war 

sein Verhalten aufgrund des gebotenen Sorgfaltsmaßstabes als schädigend vorzuwerfen. 

Auch die Haftung für das Versagen technischer Einrichtungen, geregelt in § 1 Abs. 2 StHG 

1981, war nach ihrem Wortlaut grundsätzlich nicht als Fall der öffentlich-rechtlichen Ge-

fährdungshaftung konzipiert, sondern ein Fall der Pflichtwidrigkeitshaftung.
256

 Um die 

Haftungsbereiche voneinander abzugrenzen, wurde das Versagen technischer Einrichtun-

gen mit der Pflichtverletzung eines Amtswalters gleichgestellt.
257

 Ausweislich der Geset-

zesbegründung sollten insbesondere die Ampelfälle erfasst werden.
258

 Denn das Problem 

dieser Sachverhalte war, dass die Geschädigten bei fehlerhaften Ampelanlagen leer aus-

gingen. Dies deshalb, weil der Bundesgerichtshof von Ersatzansprüchen mangels gesetzli-

cher Regelung absah.
259

 

Sowohl bei dem Grundtatbestand des § 1 Abs. 1 StHG 1981 als auch bei der Haftung für 

das Versagen technischer Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 StHG 1981 handelte es sich 
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StHG 1981 erfolgte auf die Vorschriften des Privatrechts in den Bereichen, welche sich 

nicht wesentlich von vergleichbaren Betätigungen Privater unterschieden.
265

 Damit sollten 

einheitliche Lebenssachverhalte – unabhängig vom Schädiger – zum gleichen Ergebnis 

führen.
266

 Beispielsweise bestimmte sich gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 StHG 1981 die Haftung 

bei einem Kraftfahrzeugunfall mit einem Behördenfahrzeug nach dem Zivilrecht. Bisher 

wurde in der Rechtsprechung nach dem Zweck der Fahrt gefragt und dann entschieden, ob 

Amtshaftungsansprüche oder zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen bestanden.
267

 

v) Polizei- und Ordnungsbehördengesetze der Länder 

In den Polizei- und Ordnungsbehördengesetzen der Länder ist die verschuldensunabhängi-

ge Haftung für rechtswidrige Maßnahmen geregelt, so beispielsweise in § 38 Abs. 1 b 

OBG Bbg oder in dem gleichlautenden § 39 Abs. 1 b OBG NRW (einschließlich der Ver-

weisungsvorschriften des § 70 BbgPolG und des § 67 PolG NRW). Die Entschädigungs-

pflicht tritt ein, wenn jemand aufgrund einer rechtswidrigen Maßnahme einen Schaden er-

litten hat. Unabhängig von der Rechtswidrigkeit ist die Haftung in Bayern § 70 Abs. 2 

BayPAG. Die Tatbestandsmerkmale sind allgemein gehalten. 

Wie auch beim Staatshaftungsgesetz der DDR von 1969 und dem Staatshaftungsgesetz von 

1981 können die Tatbestände der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung Teilmenge 

dieser Tatbestände sein. Beide Tatbestände können durch eine hoheitlich geschaffene Ge-

fahr oder einen Eingriff in ein anderes Rechtsgut, die zum Schaden führen, verwirklicht 

werden. Sie umfassen aber nur die Fälle der rechtswidrigen öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung. 

                                                 

265
 Im Einzelnen siehe Bonk, DVBl. 1981, 801, 812. 

266
 BT-Drs. 8/2079 S. 58; Bonk, DVBl. 1981, 801, 812. 

267
 BGHZ 21, 48; 29, 38; BGH NJW 1979, 649; Bonk, DVBl. 1981, 801, 812. 



Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

 

- 55 - 

 

(e) Gesetzgebung im wiedervereinigten Deutschland (seit 1990) 

i) Bundesdatenschutzgesetz 

§ 8 BDSG regelt die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung, wenn eine öffentliche Stel-

le dem Betroffenen einen Schaden zufügt, indem sie seine personenbezogenen Daten in ei-

ner automatisierten Art und Weise erhebt, verarbeitet oder nutzt, die nach Datenschutzvor-

schriften unzulässig oder unrichtig ist.
268

 Erfasst werden also Schäden, die auf die typi-

schen Automatisierungsgefahren zurückzuführen sind, denn die unbegrenzten technischen 

Möglichkeiten führen dazu, dass falsche Daten dauerhaft gespeichert und in Sekunden-

schnelle abgerufen werden können, ohne dass die Möglichkeit besteht, sie zu entfernen.
269

 

Verzichtet wurde auf Exkulpationsmöglichkeiten,
270

 wie z. B. der höheren Gewalt. Die 

Haftungshöchstgrenze beträgt gemäß § 8 Abs. 3 BDSG zurzeit 130.000,00 EUR je Scha-

densfall. Ersetzt werden Vermögens- und Nichtvermögensschäden.  In den Ländern gibt es 

vergleichbare Regelungen.
271

 

ii) Tiergesundheitsgesetz 

Das Tiergesundheitsgesetz
272

 geht zurück auf das im Kaiserreich entstandene Gesetz be-

treffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880.
273

 Bereits 

diese erste Fassung sah eine Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung getötete oder 

nach dieser Anordnung an der Seuche befallenen Tiere, vorbehaltlich der in diesem Gesetz 

bezeichneten Ausnahmen gemäß §§ 57 ff. ViehSG, vor. Die Höhe der Entschädigung war 

begrenzt auf den Wert des Tieres. Neugefasst wurde das Gesetz im Jahre 1909 im Vieh-

                                                 

268
 Bundesdatenschutzgesetz vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Art. 1 

des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814). 

269
 Gola, § 8 Rn. 5, 9. 

270
 Gola, § 8 Rn. 4. 

271
 § 25 LDSG BW; Art. 14 BayDSG; § 18 BlnDSG; § 20 BbgDSG; § 23 BremDSG; § 20 

HmbDSG; § 20 HDSG; § 27 DSG MV; § 18 NDSG; § 20 DSG NRW; § 21 LDSG RPf; § 24 

SDSG; § 23 SächsDSG; § 18 Abs. 2 DSG LSA; § 30 LDSG SH; § 18 ThürDSG. 

272
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324). 

273
 RGBl. S. 153. 
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seuchengesetz,
274

 das am 1. Mai 1912 in Kraft trat. Bundesrechtlich gingen diese Regelun-

gen modifiziert in den §§ 66 ff. TierSG
275

 auf. Der Entschädigungstatbestand wurde weiter 

ausdifferenziert. Für die Haftungshöhe sind Höchstgrenzen festgeschrieben. Das Tierseu-

chengesetz wurde vom Tiergesundheitsgesetz abgelöst, und es trat am 1. Mai 2014 in 

Kraft. Entschädigungsregelungen finden sich in den §§ 15 ff. TierGesG. Geändert wurden 

insbesondere der Katalog der Tierarten, der zur Entschädigung berechtigt, und die einzel-

nen Höchstsätze. Aufgenommen wurde, dass weitergehende Regelungen der Länder unbe-

rührt bleiben und die Verjährungsfrist von einem Jahr.
276

 

(3) Resümee zur Entwicklung der Gesetzgebung bezüglich der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung im 20. Jahrhundert 

Die Vielzahl der im 20. Jahrhundert spezialgesetzlich ausformulierten Gefährdungshaf-

tungstatbestände zeigt, dass die Tendenz dorthin geht, sie enumerativ, d. h. durch Regelun-

gen in einzelnen Gesetzen, aufzuführen und konkret zu beschreiben, statt einen allgemei-

nen Haftungstatbestand der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung zu schaffen. Trotz 

der im Grundgesetz gegebenen Möglichkeit, ein allgemeines Staatshaftungsgesetz zu 

schaffen und trotz des einst beschrittenen Weges sieht der Gesetzgeber von einer allgemei-

nen Regelung ab. Zwar hätte er entweder im Wege der Abstraktion ein allgemeines Gesetz 

schaffen oder die einzelnen Haftungsvorschriften in einem Gesetz aufgehen lassen können. 

Aber im erstgenannten Fall besteht die Gefahr, dass ein allgemeines Gesetz im Wortlaut zu 

weit ausfallen würde und die Ausuferung der staatlichen Haftung drohe. Auch der zweit-

genannte Fall, die verschiedenen Tatbestände in einem Gesetz zusammenzuführen, ist 

nicht sinnvoll, denn dann würde man die Haftungstatbestände aus ihrem Sachzusammen-

hang herausreißen. Zweckmäßig bleibt es deswegen, die Haftungstatbestände im entspre-

chenden Zusammenhang in Spezialgesetzen zu regeln. 

                                                 

274
 Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 (RGBl. I S. 519), 

275
 Tierseuchengesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, 3588). 

276
 Zu den Änderungen im Detail siehe unter BR-Drs. 661/12 S. 79 ff., BT-Drs. 17/12032 S. 40 ff. 
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cher Natur,
284

 teilweise wird ihm Verfassungsrang zugebilligt
285

. Unter dem Aufopfe-

rungsanspruch ist zu verstehen, dass der Staat gehalten ist, denjenigen zu entschädigen, der 

seine Schutzgüter aus Art. 2 Abs. 2 GG dem Wohle des Gemeinwesens unmittelbar aufzu-

opfern genötigt wird.
286

 Ein Sonderopfer ist anzunehmen, wenn der Einzelne im Vergleich 

zu anderen ungleich belastet wird.
287

 Unter Berücksichtigung des Gleichheitssatzes ist die 

Abgrenzung zwischen dem sozialadäquaten Lebensrisiko und dem nicht mehr entschädi-

gungslos zumutbarem Sonderopfer vorzunehmen, wobei entscheidendes Abgrenzungskri-

terium die ratio legis ist.
288

 Unerheblich ist heute, ob das Sonderopfer schuldhaft oder 

schuldlos und rechtmäßig oder rechtswidrig eingetreten ist.
289

 Ferner ist der Aufopferungs-

anspruch heute nicht mehr auf Eigentumsbeeinträchtigungen beschränkt,
290

 sondern auch 

anwendbar auf Schäden nicht vermögensrechtlicher Art.
291

 Der Wandel der Rechtspre-

chung wird im Folgenden am Beispiel der Impffälle dargestellt. 

(b) Wandel der Rechtsprechung am Beispiel der Impffälle 

Entschädigung aufgrund des Aufopferungsanspruchs wurde vom Reichsgericht noch mit 

der Entscheidung vom 16. November 1937
292

 – wegen eines Körperschadens infolge einer 

gesetzlich angeordneten Impfung aufgrund des Impfgesetzes vom 8. April 1874 – abge-

                                                 

284
 BGHZ 9, 83; Schmitt-Kammler, JuS 1995, 473; Schack, Gutachten VhdlDJT, S. 24; Schelcher, 

FischersZ, Band 52 (1921), Heft 1/4, 1, 120. 

285
 Schmitt, NJW 1999, 2847 f.; Maurer, § 28 Rn. 1. 

286
 RGZ 122, 298; BGHZ 9, 83; 45, 290; 57, 359; OLG München NJW 1970, 1236; Ossen-

bühl/Cornils, S. 137. 

287
 BGHZ 9, 83; 37, 44; BGH MDR 1965, 120; Ossenbühl/Cornils, S. 142. 

288
 BGHZ 8, 83; Ossenbühl/Cornils, S. 142, 144. 

289
 RGZ 140, 276; BGHZ 6, 270; 20, 61; Krumbiegel, S. 130 f., 183 f.; bisher aliter RG PrVerwBl. 

30, 579; RGZ 112, 95; 137, 163; im Einzelnen Schack, Gutachten VhdlDJT, S. 18, 20. 

290
 RGZ 103, 423; 122, 298; Fahrenkrug, S. 66. 

291
 BGHZ 6, 270; BGHZ 9, 83; Janssen, NJW 1962, 939, 941; Maurer, § 28 Rn. 2. 

292
 RGZ 156, 305 (vgl. hierzu auch den Exkurs unter II.2.c)cc)(1)); s. a. RG JW 1910, 74 (32) 

(Schädigung an Brunnen und Haus durch ein von der Stadtgemeinde errichtetes und betriebenes 

Wasserwerk führten mangels duldungspflichtigen Eingriffs nicht zum Aufopferungsanspruch); krit. 

Wilke, S. 82. 
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lehnt. Seine ablehnende Haltung begründete das Reichsgericht damit, dass der Aufopfe-

rungsanspruch aufgrund der Kabinettsorder vom 4. Dezember 1831
293

 eingeschränkt wor-

den war. Die Einschränkung erfolgte zum Ersten dahingehend, dass Entschädigung nicht 

bei Eingriffen durch das Gesetz, sondern nur durch Eingriffe der Verwaltung gewährt wer-

den sollte.
294

 Durch das Gesetz hervorgerufene Opfer dürften keine Entschädigungsansprü-

che begründen, da das Gesetz für alle gleichermaßen gültig sei und dem Einzelnen kein be-

sonderes Opfer auferlegt werden dürfe. D. h., die Folgen eines Impfschadens seien bei al-

len gleich. Eine nachträglich eintretende schwere Gesundheitsschädigung könne das Dul-

den des Eingriffs nicht nachträglich als besonderes Opfer des Betroffenen zum Wohle der 

Allgemeinheit erscheinen lassen. Die Einschränkung des Aufopferungsanspruches erfolgte 

zum Zweiten dahingehend, dass er nur bei Eingriffen in die Eigentumssphäre, also nur 

noch für Eingriffe in vermögenswerte Rechte, nicht dagegen bei solchen in die körperliche 

Integrität anwendbar sei. 

Von der Rechtsprechung des Reichsgerichts haben bereits das KG (West) und das OLG 

Schleswig abgesehen,
295

 bevor der BGH mit Entscheidung vom 19. Februar 1953 aus-

drücklich die Rechtsprechung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1937 aufgab.
296

 Der BGH 

nahm von den Einschränkungen des Aufopferungsanspruches durch die preußische Kabi-

nettsorder vom 4. Dezember 1831 Abstand. Mithin konnten Eingriffe durch das Gesetz in 

die körperliche Unversehrtheit unter den Tatbestand gefasst werden.
297

 Diese Rechtspre-

chung wurde im Bundesseuchengesetz aus dem Jahre 1961 und später im Infektionsscha-

densgesetz aus dem Jahre 2000, die dann als Anspruchsgrundlagen dienten und dienen, 

manifestiert.
298

 

                                                 

293
 Zum Hintergrund siehe unter II.2.b)aa)(1). 

294
 Aliter RGZ 41, 191. 

295
 KG (West) NJW 1951, 78; OLG Schleswig NJW 1951, 605. 

296
 BGHZ 9, 83; krit. Schmitt-Kammler, JuS 1995, 473, 474. 

297
 BGHZ 9, 83; 18, 286; 24, 45; BGH NJW 1957, 21; 1957, 1148. 

298
 BSGE 95, 66; BSG SozR 4-0000; siehe unter II.2.c)aa)(2)(d)ii). 
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Die Haftung für Impfschäden wurde höchstrichterlich immer weiter ausgedehnt. So führten 

bereits verschiedene Einwirkungen staatlicherseits zur Entstehung von Entschädigungsan-

sprüchen. Beispielsweise, wenn der Impfling oder dessen Eltern psychologischem Druck 

unterlagen, etwa durch die Ausgabe eines Merkblattes Gewissensbissen ausgesetzt wa-

ren,
299

 eine staatliche Empfehlung ausgesprochen wurde
300

 oder die Alternative zur Imp-

fung die ständige Beobachtung für bis zu 14 Tage oder die Quarantäne war
301

. Einge-

schränkt wurden Entschädigungsansprüche wiederum dann, wenn die Impfung aufgrund 

eines noch nicht zugelassenen Impfstoffes in der klinischen Phase erfolgte, sofern es an ei-

ner Empfehlung der zuständigen Behörde fehlte, unabhängig von der späteren Zulassung 

des Impfstoffes.
302

 Der Anspruch des Geschädigten auf Entschädigung blieb aber bestehen, 

wenn der Rechtsschein einer öffentlichen, nicht staatlichen Empfehlung vorlag, d. h. ein 

Pharmaunternehmen und nicht die zuständige Behörde für die Empfehlung verantwortlich 

war.
303

 

Eine Entschädigung steht auch Dritten zu.
304

 Das sind zum einen diejenigen, welche sich 

beim Impfling angesteckt und einen kausalen Schaden erlitten haben. Zum anderen sind es 

diejenigen, die Ersatzansprüche im Falle der Tötung des Impflings haben und unter ent-

sprechender Anwendung des § 844 BGB Ansprüche begehren. 

Unter Aufgabe der Rechtsprechung des Reichsgerichtes, welches mitwirkendes Verschul-

den des Betroffenen unter entsprechender Anwendung des § 254 BGB noch mit der Be-

gründung abgelehnt hatte, dass § 254 BGB auf Schadensersatz und nicht auf Entschädi-

gung anwendbar sei,
305

 wurde später mitwirkendes Verschulden des Betroffenen unter 

                                                 

299
 BGHZ 24, 45. 

300
 BGHZ 31, 187 (Zunächst durch die Rechtsprechung entschieden und dann gesetzlich verifi-

ziert); BGH NJW 1964, 2206. 

301
 OLG München NJW 1970, 1236. 

302
 BSGE 95, 66. 
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 BSGE 50, 136; BSG NVwZ-RR 2010, 399; Bales/Baumann/Schnitzler, § 60 Rn. 11. 

304
 BGHZ 18, 286; 45, 290; Sieg, JZ 1956, 177, 178. 

305
 RGZ 126, 356; 140, 276; 167, 14. 
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würde zwar die Schaffung und Aufrechterhaltung einer Wasserleitung eine Gefahr in sich 

bergen, aber erst das Hinzutreten weiterer Umstände – so der BGH – würde zur Schädi-

gung führen. Insofern würde durch den Rohrbruch die Gefahrenlage in eine Eigentumsver-

letzung umschlagen. Im Falle des „feindlichen Grüns“ ging der BGH nicht näher auf hin-

zutretende weitere Umstände ein.
328

 Er war der Ansicht, dass die Schäden nicht durch ei-

nen Eingriff in das Eigentum geprägt seien, 

„sondern durch eine Gefahrenlage, die […] im weiteren Verlauf tatsächlich zu 

Schäden führte.“329
 

Der Gesetzgeber hat die Lücke in Fällen der Wasserrohrbrüche durch die Änderung des 

Reichshaftpflichtgesetzes geschlossen. Er ergänzte zunächst § 1 a Abs. 1 RHG. Dieser 

wurde durch § 2 Abs. 1 HaftPflG abgelöst und beinhaltet Ersatzansprüche, die durch Rohr-

leitungsanlagen verursacht wurden.
330

 

Anders entschied der BGH in seiner Entscheidung vom 06.11.1964
331

 über die Schädigung 

eines Gebäudes infolge von gemeindlichen Kanalisationsarbeiten. Bei der Verlegung von 

Kanalisationsrohren wurde das Gebäude in einer Entfernung von 1,60 – 1,70 m und in ei-

ner Tiefe von 2,20 m beschädigt. Hier habe die hoheitliche Maßnahme unmittelbar – ohne 

weitere Umstände – auf das Eigentum eingewirkt. Allerdings hätten in diesem Falle die 

Erdbewegungen als weiterer Umstand bewertet werden können, auf die der BGH nicht 

einging. Zum gleichen Ergebnis gelangte er in seiner Entscheidung vom 13. Dezember 

1979 über die Frage, ob Entschädigungsansprüche im Falle einer schlicht-hoheitlich be-

triebenen Mülldeponie ausgelöst werden.
332

 Die Mülldeponie hatte große Scharen von 

                                                 

328
 Siehe unter (b)II.2.c)bb)(2). 

329
 BGHZ 54, 332. 

330
 Gesetz zur Änderung schadensrechtlicher Vorschriften vom 16. August 1977 (BGBl. I S. 1577); 

BT-Drs. 7/4825 S. 4, 12 f.; BT-Drs. 8/108 S. 3, 11 f.; Bekanntmachung der Neufassung des Haft-

pflichtgesetzes vom 4. Januar 1978 (BGBl. I S. 145). 

331
 BGH MDR 1965, 120. 

332
 BGH NJW 1980, 770 (Dieser Sachverhalt wurde von der Rechtsprechung unter den enteignen-

den Eingriff subsumiert. Bezüglich der Unmittelbarkeit des Eingriffs entspricht die Argumentation 

der des enteignungsgleichen Eingriffs.). 
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Möwen und Krähen angezogen, die auf benachbarten Äckern Schäden an der Saat anrich-

teten. Die Unmittelbarkeit begründete der BGH damit, dass durch die Ablagerung des 

Hausmülls auf der Deponie Vögel angelockt wurden, die ihr Futter zwangsläufig auch auf 

benachbarten Äckern suchten und die somit an der jungen Saat Schäden anrichteten. Die 

von der Deponie ausgehende typische Gefahr hätte sich verwirklicht. Allerdings hätte in 

diesem Falle das Auftreten der Vogelscharen als weiterer Umstand bewertet und die Un-

mittelbarkeit verneint werden können. 

Kennzeichnendes Merkmal beim enteignungsgleichen Eingriff ist das der Unmittelbar-

keit.
333

 Zunächst schien der BGH damit die Frage nach der Kausalität zu stellen. Er bejahte 

die Unmittelbarkeit also, wenn nach seiner Beurteilung keine Umstände dazwischen getre-

ten waren. Später stellte er jedoch klar, dass aufgrund einer hoheitlichen Tätigkeit eine ty-

pische Gefahr ausgelöst werden konnte, die zwangsläufig zu einem Schaden führen muss-

te.
334

 Diese wertende Betrachtungsweise implizierte ebenfalls die Unmittelbarkeit. 

Sachverhalte, denen eine Überschwemmung aufgrund hoheitlicher Bautätigkeiten zugrun-

de lag, sei es aufgrund der Veränderung des natürlichen Umfeldes oder aufgrund fehlge-

schlagener Hochwasserschutzmaßnahmen, wurden vielfach über den enteignungsgleichen 

Eingriff gelöst.
335

 Dies war lediglich aufgrund des Verzichts auf die Finalität möglich, 

denn das Hochwasser war eine unbeabsichtigte Nebenfolge der beabsichtigten Maßnahme. 

Teilweise wurden daneben deliktische Ansprüche bejaht.
336

 

                                                 

333
 BGHZ 37, 44; 55, 229; 117, 363; 125, 19; BGH MDR 1965, 120; 1976, 1004; 1983, 733; BGH 

NJW 1980, 770; BGH NVwZ 1987, 1115; 2006, 968; BGH NJW-RR 1992, 948; Ossen-
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334
 BGHZ 37, 44; BGH NJW 1964, 104; Ossenbühl/Cornils, S. 301 (Der enteignungsgleiche Ein-

griff ist damit in eine allgemeine Gefährdungshaftung hineingewachsen und zum Auffangtatbe-

stand für schädliche Nebenfolgen staatlichen Handelns geworden.). 
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 BGH MDR 1965, 120; 1976, 740; 1976, 1004; BGH NJW 1982, 1277; BGH NVwZ 1982, 700; 

BGH MDR 1983, 733; NJW 1985, 496; BGH NVwZ 1986, 76; BGHZ 117, 240. 
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Entschädigungsanspruch aus § 39 Abs. 1 b OBG NRW. Denn das „feindliche Grün“ sei ei-

ne rechtswidrige Maßnahme i. S. dieser Vorschrift. § 39 Abs. 1 b OBG NRW sei kein 

normierter Fall der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung,
342

 er begründe vielmehr ei-

ne Haftung für rechtswidriges Verwaltungshandeln. Damit sei dieser Fall ein aus dem ent-

eignungsgleichen Eingriff abgeleiteter Entschädigungsanspruch.
343

 Die den Eingriff vo-

raussetzende unmittelbare Auswirkung bejahte der BGH nunmehr mit der Begründung, 

dass das grüne Lichtzeichen die Anordnung in sich berge, die Kreuzung zügig zu überque-

ren. Ferner sei § 39 Abs. 1 b OBG NRW nicht auf Eingriffe beschränkt, sondern konstitu-

iere „Maßnahmen“ als Tatbestandsvoraussetzung. Maßnahmen würden jedes öffentlich-

rechtliche Verwaltungshandeln zur Gefahrenabwehr, also Realakt, Verwaltungsakt oder 

dessen Versagen umfassen.
344

 Der BGH subsumierte damit die Ampelfälle nunmehr unter 

den normierten enteignungsgleichen Eingriff. 

Wie auch bei den Aufopferungsansprüchen, ist ebenso beim enteignungsgleichen Eingriff 

Mitverschulden gemäß § 254 BGB analog zu berücksichtigen.
345

 

Im Rahmen dieser Arbeit bleiben diejenigen Sachverhalte
346

 unberücksichtigt, bei denen 

das „feindliche Grün“ auf behördliches Fehlverhalten zurückzuführen ist und Schadenser-

satz gemäß § 823 Abs. 1 BGB oder § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG zu leisten wäre. Denn 

in diesen Fällen kann dem Hoheitsträger ein Verschulden vorgeworfen werden. 

Die beiden Leitentscheidungen aus den Jahren 1970 und 1971
347

 zeigen, dass der BGH die 

öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung nicht per se ablehnte, sondern es ihm an einer 

entsprechenden gesetzlichen Regelung fehlte, unter die er die entsprechenden Sachverhalte 

hätte fassen können. Er hielt damit die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung für 
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grundsätzlich existent. Hätte es ein richterrechtliches Institut einer öffentlich-rechtlichen 

Gefährdungshaftung gegeben, hätte der BGH die Sachverhalte sicherlich darunter gefasst. 

Da es aber daran fehlte, griff er auf den modifizierten Anspruch aus enteignungsgleichem 

Eingriff zurück, obgleich er Ansprüche daraus zunächst mangels finalen Eingriffs ablehnte. 

(3) Subsumtion unter den enteignenden Eingriff 

Aufgrund hoheitlicher Bautätigkeiten verursachte Überschwemmungen
348

 sowie Schäden 

durch Möwen und Krähen an Saat und auf Feldern wegen einer nahegelegenen Mülldepo-

nie
349

 führten aufgrund des enteignenden Eingriffs oder seines zivilrechtlichen Pendants zu 

Entschädigungsansprüchen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kämen 

Ansprüche aus enteignendem Eingriff in Betracht, 

„wenn an sich rechtmäßige hoheitliche Maßnahmen bei einem Betroffenen unmittel-

bar zu – meist atypischen und unvorhergesehenen – Nachteilen führen, die er aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen hinnehmen muss, die aber die Schwelle des 

enteignungsrechtlich Zumutbaren übersteigen.“350
 

Zur Unmittelbarkeit des Eingriffs gelten auch heute noch die Ausführungen zum enteig-

nungsgleichen Eingriff entsprechend.
351

 

Mitverschulden wurde gleichfalls über die entsprechende Anwendung des § 254 BGB be-

rücksichtigt.
352
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(4) Subsumtion unter den Amtshaftungsanspruch 

(a) Allgemeines 

Teilweise wurden diejenigen Sachverhalte, denen Überschwemmungen aufgrund hoheitli-

cher Bautätigkeiten zugrunde lagen, über den Amtshaftungsanspruch respektive das allge-

meine Deliktsrecht gelöst.
353

 Problematisch in diesem Rahmen waren sowohl das Merkmal 

der Amtspflichtverletzung und die in diesem Rahmen diskutierten Sorgfaltspflichten als 

auch das des Verschuldens. Häufig waren Mängel bei der Abwasserbeseitigungsanlage Ur-

sache für Schäden.
354

 Ferner oblag den Gemeinden die Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

und die Gewässerausbau-, Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht.
355

 

(b) Wandel der Rechtsprechung am Beispiel der Überschwemmungs- respektive 

Rohrleitungs- und Altlastenfälle 

Am 23. November 1943
356

 hat das Reichsgericht noch Amtshaftungsansprüche wegen de-

fekter Rohrleitungen mit der Begründung ausgeschlossen, nicht zu hohe Anforderungen an 

den Sorgfaltsmaßstab zu stellen, da ansonsten die Haftung auf eine Gefährdungshaftung 

hinauslaufen würde. Der BGH hat später dem entschädigungspflichtigen Hoheitsträger im 

Rahmen der Überschwemmungsfälle Gewässerausbau- und Unterhaltungspflichten sowie 

Verkehrssicherungspflichten auferlegt und damit den Maßstab an die Amtspflichtverlet-

zung verschärft.
357

 

Auch in anderen Sachverhaltskonstellationen stellte er höhere Anforderungen an das Tat-

bestandsmerkmal der drittbezogenen Amtspflicht. Dies sind die sogenannten Altlastenfälle, 

denen grundsätzlich folgender Sachverhalt zugrunde lag: 
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Für ein altlastenbehaftetes Gelände wird ein Bebauungsplan geändert oder eine 

Baugenehmigung erteilt. Aufgrund der Kontamination ist die gefahrlose Nutzung des 

in Rede stehenden Grundstückes nicht gewährleistet.
358

 

Der BGH führte in diesen Fällen aus, dass der Amtspflicht regelmäßig eine Schutzpflicht 

innewohne, die das Vertrauen des Einzelnen zu schützen habe.
359

 Ein Vertrauenstatbestand 

werde insofern geschaffen, dass der Bauherr davon ausgehen durfte, 

„dass der der Baugenehmigung entsprechenden Durchführung seines Bauvorhabens 

(öffentlich-)rechtliche Hindernisse nicht entgegenstehen und dass er dementspre-

chend wirtschaftlich disponieren kann.“360
 

Nach dieser Rechtsprechung hatte die Baugenehmigungsbehörde die Verpflichtung im 

Rahmen der Bebauungsplanung oder der Baugenehmigung, die Sicherheit und die Ge-

sundheit der Bevölkerung wie auch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustel-

len.
361

 Allerdings hatte sie nur solche Umstände zu berücksichtigen, welche ihr zum Zeit-

punkt der Genehmigung bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen.
362

 Die Schutz-

pflicht ging aber nicht soweit, den Bauherrn vor allen denkbaren wirtschaftlichen Nachtei-

len, die bei der Umsetzung des Bauvorhabens hätten erwachsen können, zu bewahren. Die 

einwandfreie Durchführung des Vorhabens würde dem Bauherrn obliegen.
363

 Für einen 

Schadensersatzanspruch aus der Amtshaftung war im Rahmen der Amtspflichtverletzung 

der Umfang des Sorgfaltsmaßstabs entscheidend. Deshalb versuchte der BGH den Sorg-
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faltsmaßstab nicht derart zu strapazieren, dass der Amtshaftungsanspruch in die öffentlich-

rechtliche Gefährdungshaftung mündete.
364

 

(5) Subsumtion unter normierte Gefährdungstatbestände 

(a) Allgemeines 

Wie bereits in der Einleitung
365

 dargestellt, gibt es diverse gesetzlich normierte Gefähr-

dungstatbestände. Lediglich beispielhaft sei auf die Gefährdungshaftung gemäß § 2 Abs. 1 

HaftPflG
366

 eingegangen. Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut: 

„(1) Wird durch die Wirkungen von Elektrizität, Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten, 

die von einer Stromleitungs- oder Rohrleitungsanlage oder einer Anlage zur Abgabe 

der bezeichneten Energien oder Stoffe ausgehen, ein Mensch getötet, der Körper o-

der die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der 

Inhaber der Anlage verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Das 

gleiche gilt, wenn der Schaden, ohne auf den Wirkungen der Elektrizität, der Gase, 

Dämpfe oder Flüssigkeiten zu beruhen, auf das Vorhandensein einer solchen Anlage 

zurückzuführen ist, es sei denn, dass sich diese zur Zeit der Schadensverursachung in 

ordnungsmäßigem Zustand befand. Ordnungsmäßig ist eine Anlage, solange sie den 

anerkannten Regeln der Technik entspricht und unversehrt ist.“ 

Danach beruht die Haftung  

„für gefährliche Anlagen […] auf dem Gedanken, dass derjenige, der zur Förderung 

seiner Zwecke erlaubtermaßen Gefahren schafft, denen sich andere nicht in zumut-

barer Weise entziehen können, auch ohne Verschuldensnachweis für die Schäden 
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dem Zustand der Rohrleitung. Das Wasser hat das Kanalnetz nie erreicht und kam mit die-

sem nie in Berührung.
376

 

(6) Resümee zur Rechtsprechung bezüglich der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung im 20. Jahrhundert 

Den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs lagen Sachverhalte zugrunde, bei denen 

Schäden aufgrund einer gefährlichen hoheitlichen Tätigkeit, die auch aus einem Eingriff 

am anderen Rechtsgut herrührten, eingetreten waren. 

Sachverhalte, die für ausgleichswürdig erachtet wurden, aber nicht unter gesetzliche Tatbe-

stände subsumiert werden konnten, wurden – unter Bemühung der oben genannten Rechts-

institute – unter das passendste Rechtsinstitut subsumiert. 

Die Ausdehnung des Aufopferungsanspruchs, unter Verzicht auf die Einschränkungen der 

Kabinettsorder vom 4. Dezember 1881, ermöglichte es, auch Sachverhalte, die in der Lite-

ratur als solche der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung bezeichnet wurden, unter 

den Aufopferungsanspruch zu subsumieren. Ferner ermöglichte der Wandel des Eingriffs-

begriffs, dass Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung unter den enteignungs-

gleichen und enteignenden Eingriff subsumiert werden konnten und können.
377

 

Heute ist es gleichgültig, ob die Maßnahme rechtmäßiger oder rechtswidriger Natur ist, 

denn Sachverhalte, die nach bisherigem Verständnis der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung zugeordnet wurden, werden nun unter verschiedene Tatbestände subsu-

miert.
378

 Der BGH differenziert zwar zwischen rechtmäßigen und rechtswidrigen Sachver-

halten, bringt aber nicht zum Ausdruck, inwieweit es auf die Rechtmäßigkeit des Verwal-

tungshandelns für die Begriffsbestimmung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 
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cc) Literatur 

In den Anfängen des 20. Jahrhunderts wurde an die Einteilung in rechtmäßige und rechts-

widrige Staatstätigkeit angeknüpft. Über diese Einteilung hinaus, wurden die Fälle der öf-

fentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung mit verschiedenen Begründungen unter die pri-

mär von der Rechtsprechung entwickelten Rechtsinstitute subsumiert. Bevor diese unter-

sucht werden, sei zuvor auf die viel diskutierten Ausführungen Otto Mayers eingegangen. 

Otto Mayer
382

 gründete das Verhältnis zwischen Staat und Untertan auf das öffentliche 

Recht, weil zweifellos nicht der Fiskus, sondern der Staat handele und sich die Parteien 

nicht gleichberechtigt gegenüber stünden. Fälle, die in dieser Arbeit als solche der öffent-

lich-rechtlichen Gefährdungshaftung bezeichnet sind, bezeichnete er als solche der rück-

sichtslosen Maßregeln. Seine Definition hierfür lautete: 

„Der Staat hat es nicht […] darauf abgesehen, ein bestimmtes Gut in Anspruch zu 

nehmen, aber er führt Unternehmungen, die geeignet sind, Schaden anzurichten, un-

verwandt durch und unhemmbar auf die Gefahr hin, daß sie das tun.“383
 

Zunächst hob er hervor, dass die Haftung unabhängig von Rechtswidrigkeit und Verschul-

den sei.
384

 Die Ungleichbehandlung sei Voraussetzung, und es bedürfe einer Einbuße beim 

Betroffenen, d. h. eines besonderen Opfers.
385

 Später brachte er zum Ausdruck, dass die 

Rechtswidrigkeit die Ungleichbehandlung indiziere und die Billigkeit einen Ausgleich ge-

biete.
386

 Aufgrund rechtmäßiger Maßnahmen erleide der Adressat keine Nachteile oder nur 

solche, die er tragen müsse oder verdient habe.
387

 Treibende Kraft für Entschädigungsan-
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Diktatur gegenstandslos.
393

 Auch der Rückgriff auf § 75 Einl. ALR für Entschädigungsan-

sprüche als Rechtsgrundlage für schuldlos rechtswidrige Eingriffe oder für den Aufopfe-

rungsanspruch wäre abgelehnt worden.
394

 Der Aufopferungsanspruch sei Teil des Art. 153 

WRV, und für das Richterrecht sei kein Raum, weil Haftungstatbestände gegenüber dem 

Staat einer gesetzlichen Regelung bedurft hätten.
395

 Die Verordnung des Präsidenten zum 

Schutz von Volk und Staat,
396

 die als Folge des Reichstagsbrandes am 28. Februar 1933 in 

Kraft trat, löste die Weimarer Reichsverfassung einschließlich Art. 153 WRV auf, so dass 

der Aufopferungsanspruch damit auch gegenstandslos war.
397

 

Nicht in Abrede zu stellen ist die Einfachheit für die Betroffenen, nämlich die damit ver-

bundene Rechtssicherheit, dass Entschädigung nicht geleistet wurde. Sie ist aber vor allem 

in ihrer Begründung mit dem heutigen Rechtsverständnis nicht vereinbar. Das einstige 

staatsbejahende Denken gilt heute nicht mehr, denn der Staat dient nicht sich selbst, son-

dern der Allgemeinheit und damit auch jedem Einzelnen. Der durch die Allgemeinheit de-

mokratisch legitimierte Staat hat einen nicht antastbaren Rechtskreis für jeden Einzelnen 

geschaffen, den der Staat zu respektieren hat. Die Achtung der Individualinteressen ist 

zentrales Merkmal des Rechtsstaates. Die Individualinteressen umfassen die Integrität und 

den Erhalt seiner von ihm geschaffenen Rechtspositionen. Der Rechtsstaat gibt nur den si-

cheren Rahmen, geschaffene Rechtspositionen zu erhalten und nicht willkürlich zu verlie-

ren. Diese Rechtssicherheit ist Antriebsfeder jedes Einzelnen in der Gesellschaft. Schließ-

lich ist es im gegenwärtigen Gesellschaftssystem nicht haltbar, den aus dem Rechtsstaats-

prinzip abgeleiteten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die damit einher-

gehende Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht außer Acht zu lassen. Zweck des 

Rechtsstaates ist es, sich an Recht und Gesetz zu orientieren und dem Einzelnen ein siche-

res und verlässliches Lebensumfeld zu schaffen. 
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das Merkmal des Eingriffs im Rahmen der Aufopferung verzichtet werden könne.
411

 Diese 

Art der Sichtweise erleichterte die Subsumtion unter den Aufopferungsanspruch bereits, 

denn wenn ein Sonderopfer vorliegt, also eine über das Gesetz hinausgehende Beeinträch-

tigung, kann der Aufopferungsanspruch bereits bejaht werden. 

Schack
412

 vertrat die Ansicht, der Staat habe dem Betroffenen kein Sonderopfer auferlegt, 

weil die Beeinträchtigung nicht gezielt erfolgte. Vielmehr sei das Sonderopfer Ergebnis ei-

ner hoheitlich geschaffenen Gefahr. Das Sonderopfer sei also nicht auferlegt, sondern auf 

andere Weise erfolgt. Am Sonderopfer fehle es nur dann, wenn das Gesetz die Beeinträch-

tigung fordere, was beispielsweise der Nadelstich der Injektion einer Impfung ist. Im Rah-

men der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung sei das Sonderopfer ausgleichswürdig, 

weil sich der Geschädigte nicht freiwillig der Gefahr ausgesetzt habe, sondern ohne sein 

Zutun in diese Situation geraten sei.
413

 Der Rechtssatz, dass die Allgemeinheit einzustehen 

habe, wenn der Einzelne zu einem Opfer für diese Allgemeinheit gezwungen werde, erwei-

tere sich auf diejenigen Fälle, in denen sich der Einzelne eines Opfers nicht entziehen kön-

ne.
414

 Tragender Satz war: „Einer für alle, alle für einen.“415
 

Beiden Ansichten ist gemein, dass ein Sonderopfer gefordert wurde und dass der Einzelne 

über die vom Gesetz geforderte Beeinträchtigung belastet wird. Der Unterschied liegt le-

diglich darin, dass nach erster Ansicht das Sonderopfer vom Staat abverlangt wurde und 

sich damit das Merkmal des Eingriffs im Sonderopfer widerspiegelt und dass nach zweiter 

Ansicht das Sonderopfer ohne direkte staatliche Einwirkung beim Geschädigten eintrat. 

Das Sonderopfer traf den Betroffenen, ohne dass der Staat ihm gegenüber gezielt tätig ge-

worden ist. Daher überzeugt diese Ansicht. 
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gelten.
422

 Nach Jellineks Ansicht konnte „sich der Geschädigte auch in solchen Fällen 

[damit meint er schuldlos rechtswidriges Verhalten]
423

 auf § 75 EinlALR berufen, wenn er 

sich auf den Boden der Tatsachen stellt, also die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes 

nicht in Zweifel zieht. Unter Umständen erreicht er damit mehr, als mit der Behauptung 

eines unrechtmäßigen Verwaltungsakts.“424
 

Diese Vertreter, die die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung unter den schuldlos 

rechtswidrigen Eingriff subsumiert hatten, hatten gemein, dass nur rechtswidrige hoheitli-

che Maßnahmen anspruchsbegründend waren. Nur rechtswidrige Maßnahmen in den 

Schutzbereich einzubeziehen war aber abwegig, denn sowohl rechtswidrige als auch 

rechtmäßige Maßnahmen konnten zu unbeabsichtigten Schäden führen. Nur weil der Staat 

rechtmäßig handelte, durfte ihn dies nicht begünstigen, wenn ein Einzelner einen Schaden 

erlitten hatte. Für den Adressaten einer hoheitlichen Maßnahme war es gleichgültig, ob die 

Ursache für den Schaden rechtmäßiger oder rechtswidriger Natur war. In der Regel konnte 

und kann er die Rechtmäßigkeit ohnehin nicht beurteilen, insbesondere dann nicht, wenn 

selbst dem handelnden Organ, welches in der Rechtsmaterie hätte bewandert sein müssen, 

ein Fehler unterlaufen war. Gerade aufgrund der Möglichkeit des Staates, dem Bürger 

Maßnahmen oktroyieren zu können, war es – anders als im Zivilrecht – sachgerecht, den 

Staat auch für rechtmäßige Maßnahmen in die Verantwortung zu nehmen. Vor allem auch 

deshalb, weil der Geschädigte häufig nicht derjenige war, dem gegenüber die Maßnahme 

vorgenommen worden war. Mit seiner Kompetenz in die Rechte Einzelner einzugreifen, 

ging die Pflicht für den Staat einher, die Verantwortung für unbeabsichtigte Nachteile zu 

übernehmen. 

Schließlich konnte ein Vorteil auf Seiten des Staates, den Jellinek forderte, nicht erforder-

lich sein, denn ein Schaden wirkte auf der einen Seite nicht zwangsläufig als Vorteil auf 

der anderen Seite. Ein Vorteilsausgleich ist Voraussetzung des zivilrechtlichen Bereiche-
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rungsanspruches, der zur Herausgabe der Bereicherung verpflichtet. Im Gegensatz dazu 

handelt es sich bei der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung aber um einen Entschä-

digungsanspruch, welcher unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und des Ein-

zelnen bestimmt wird und Substanzverluste ersetzt. 

(4) Subsumtion unter den enteignungsgleichen Eingriff 

Die Entwicklung des schuldlos rechtswidrigen Eingriffs mündete mit der Entscheidung des 

BGH vom 10. Juni 1952 im enteignungsgleichen Eingriff.
425

 

Ampelfälle,
426

 die von der Literatur als typische Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung angesehen wurden,
427

 wurden und werden unter den enteignungsgleichen 

Eingriff subsumiert respektive auf dessen entsprechende gesetzliche Grundlagen (z. B. 

§ 39 Abs. 1 lit. b OBG NRW) gestützt.
428

 In diesem Zusammenhang gab es zwei Auffas-

sungen in der Literatur: 

Nach einer Auffassung wurde die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung vom enteig-

nungsgleichen Eingriff strikt getrennt. Dies deshalb, weil die Ursache für die öffentlich-

rechtliche Gefährdungshaftung in einer Gefahrenlage liege, die ohne Eingriff zum Schaden 

führe und der enteignungsgleiche Eingriff eine rechtswidrige unmittelbare Einwirkung auf 

das Eigentum des Betroffenen nebst Sonderopfer voraussetze.
429

 Jox formulierte: 

„Voraussetzung für den enteignungsgleichen Eingriff ist zunächst, dass eine Beein-

trächtigung eines vermögenswerten subjektiven privaten Rechts durch eine hoheitli-

che Maßnahme vorliegt und zu einer unmittelbaren Auswirkung auf das Rechtsgut 

                                                 

425
 BGHZ 6, 270. 
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 BGHZ 54, 332; siehe unter II.2.c)bb)(2)(b). 
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 Maurer, § 29 Rn. 18 f.; Ossenbühl, JuS 1971, 575; Peine, JZ 1987, 822, 824; Wagner, 1967, 
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führt. Ferner muss den Betroffenen ein Sonderopfer abverlangt werden und der Ein-

griff durch das Allgemeinwohl motiviert werden.“430
 

Damit wurde davon ausgegangen, dass öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung etwas 

anderes sei als der enteignungsgleiche Eingriff. Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung seien gesetzlich normiert und hätten Exklusivitäts- und Ausnahmecharakter; 

außerhalb des Gesetzes liegende Sachverhalte seien nicht ersatzfähig.
431

 Ferner zeige der 

Versuch des Gesetzgebers im Jahre 1982, das Staatshaftungsgesetz 1981 zu implementie-

ren, dass es außerhalb dessen keine öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung geben soll-

te.
432

  

Nach anderer Ansicht nehme der enteignungsgleiche Eingriff Fälle der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung in sich auf, weil sie eine Teilmenge dessen seien.
433

 Denn 

die Gefährdungshaftung sei gekennzeichnet durch eine spezifische Gefahrenlage, deren 

Weiterentwicklung zum Schaden führe.
434

 Auch im Rahmen des enteignungsgleichen Ein-

griffs werde beim Merkmal des Eingriffs auf die typische Gefahrenlage abgestellt, die auf 

die Eigenart der hoheitlichen Maßnahme zurückzuführen sei.
435

 Mit dieser Gefahrenlage 

sei die Schnittstelle zwischen dem enteignungsgleichen Eingriff und der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung gefunden; damit sei ein eigener Haftungstatbestand über-

flüssig.
436

 Gefährdungshaftungsfälle seien von der Rechtswidrigkeit unabhängig.
437

 Sofern 

Peine
438

 die Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung auf ausschließlich 
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rechtswidrige Maßnahmen beschränkt, ist dies nicht sachgerecht, weil Gefahren häufig 

durch rechtmäßiges Verwaltungshandeln geschaffen werden, wie unter II.2.c)cc)(3) ausge-

führt wurde. 

Nach letztgenannter Ansicht sind die Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Schnittmenge des enteignungsgleichen Eingriffs. Dies ist auch richtig, denn die Tatbe-

standsvoraussetzungen des enteignungsgleichen Eingriffs sind erfüllt. Eine Eigentumsposi-

tion ist aufgrund eines Eingriffs, welcher auch in der Verwirklichung einer typischen Ge-

fahrenlage liegen kann, ggf. auch mittels Eingriff in ein anderes Rechtsgut, beeinträchtigt. 

Auch die von dem enteignungsgleichen Eingriff vorausgesetzte Rechtswidrigkeit der Maß-

nahme steht der Anwendung nicht entgegen, weil die zufällige Rechtswidrigkeit nicht über 

Ersatzansprüche entscheiden darf. 

Die Ansicht Joxs, die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung vom enteignungsgleichen 

Eingriff zu trennen, ist abzulehnen. Denn Sachverhalte der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung können über den enteignungsgleichen Eingriff gelöst werden, wenn die Vo-

raussetzungen vorliegen. Der Terminus der unmittelbaren Einwirkung ist eine wertende 

Zurechnung unter Berücksichtigung der Eigenart der hoheitlichen Maßnahme. Auch ho-

heitlich geschaffene Gefahren können damit unmittelbar auf Rechtsgüter eines Betroffenen 

einwirken. So können auch Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung auf 

rechtswidrigen Maßnahmen beruhen, so dass die Tatbestandsvoraussetzungen des enteig-

nungsgleichen Eingriffs vorliegen. 

(5) Subsumtion unter den enteignenden Eingriff 

Entschädigung aufgrund des enteignenden Eingriffs wird heute dann gewährt, 

„wenn eine vermögenswerte Rechtsposition durch Nebenfolgen eines an sich recht-

mäßigen Verwaltungshandelns unmittelbar beeinträchtigt wird und dem Betroffenen 

dadurch ein Sonderopfer i. S. einer übermäßigen Belastung auferlegt wird.“439
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Anders als der enteignungsgleiche Eingriff ist die Beeinträchtigung Nebenfolge rechtmä-

ßigen Verwaltungshandelns, welche ein Sonderopfer vom Betroffenen abverlangte. 

(6) Subsumtion unter den Amtshaftungsanspruch 

Leisner
440

 lehnte die Anwendung des allgemeinen Aufopferungsanspruches auf die öffent-

lich-rechtliche Gefährdungshaftung ab, weil es sowohl am Eingriff als auch am Sonderop-

fer fehle. Insbesondere sei aber die Rechtsfolgenseite, die nur eine Entschädigung und kei-

nen Schadensersatz vorsehe, unzureichend. Er plädierte für eine objektivierte Staatshaftung 

– nennt sie auch öffentlich-rechtliche Unfallhaftung, womit diejenigen Sachverhalte um-

fasst seien, die nicht mit einem Eingriff verbunden sind – allerdings nur dort, wo kein ge-

wollter, gezielter Einsatz von Hoheitsgewalt vorliege.
441

 Seine Begründungen in Bezug auf 

die für die Staatshaftung erforderliche Rechtswidrigkeit und das Verschulden waren indi-

viduell: An der Unterscheidung zwischen rechtmäßigen und rechtswidrigen Schädigungen 

festhaltend, machte er diese abhängig von der Legalität der Schädigung. Legal sei diese 

nur, wenn sie vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt sei, also nie bei Unfällen. Das zivil-

rechtliche Verschulden wiederum setze sich zusammen aus der Sorgfaltspflichtverletzung 

und der Vorhersehbarkeit, wobei Letztere auf ein „nicht fassbares und damit nicht mehr 

ausgrenzend dogmatisch verwendbares `Moralisierungselement´ zurück“ gehe. Damit sei 

Verschulden lediglich eine Frage der Sorgfaltspflichtverletzung „und damit nichts anderes 

als eine besondere Art der Rechtswidrigkeit“.442
 Im öffentlichen Recht bestimme sich die 

Rechtswidrigkeit nach der Legalität. Konsequenz sei damit, dass die Illegalität (und damit 

die Rechtswidrigkeit) das Verschulden ersetze.
443

 Ferner könne auf die Anknüpfung an 

§ 839 BGB durch Art. 34 GG verzichtet werden.
444
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näher stehe als der Betroffene und die somit abgeltungsbedürftig seien.
451

 Mangels positiv-

rechtlicher Regelung plädierte er für die Schaffung eines eigenen Rechtsinstitutes. Um die-

sen Haftungstatbestand von anderen abzugrenzen, bestimmte er den Gefahrenbegriff näher. 

Die Gefahr müsse eine individuelle und außergewöhnliche sein, d. h. sie müsse die norma-

len Gefahren, denen sich jeder ausgesetzt sieht und die verschiedenster Art sein können, 

übersteigen.
452

 Der Beurteilungsmaßstab ergebe sich dabei aus der Gefahrenquelle 

selbst.
453

 Der Schaden müsse dann unmittelbare Folge der Gefahr sein.
454

 Er legitimierte 

diesen eigenen öffentlich-rechtlichen Gefährdungstatbestand aufgrund der allgemeinen 

Grundsätze des Entschädigungsrechts, wie sie zur Enteignung oder Aufopferung entwi-

ckelt wurden, lehnte dabei aber die entsprechende Anwendung der §§ 74, 75 Einl. ALR 

mangels Rechtsähnlichkeit ab.
455

 Bagatellschäden waren nach seiner Vorstellung ausge-

schlossen.
456

 Eine Unterscheidung zwischen Sach- und Körperschäden sei nicht vorzu-

nehmen, ebenso wenig diejenige zwischen rechtmäßigem und rechtswidrigem Verwal-

tungshandeln.
457

 Mitverschulden sei zu berücksichtigen.
458

 

Zeidlers
459

 Verdienst war es, sich erstmals mit Schäden aufgrund des Einsatzes moderner 

Technik in der Verwaltung und den damit einhergehenden Gefahren, die nicht auf mensch-

liches Verhalten zurückzuführen gewesen sind, beschäftigt zu haben. Er prägte den damit 

einhergehenden Terminus der „Verwaltungsfabrikate“ und grenzte diese von den bisheri-

gen Verwaltungsentscheidungen ab.
460

 Mit dieser Technisierung ginge ein Kontrollverlust 
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einher und damit auch die Möglichkeit, eine Handlung einem bestimmten Menschen zuzu-

rechnen, womit es am Eingriff fehle und Handlungen nicht rechtmäßig oder rechtswidrig 

sein könnten,
461

 sondern lediglich technisch richtig oder falsch.
462

 Aus diesem Grunde sei-

en Staatshaftung, Aufopferung oder enteignungsgleicher Eingriff ungeeignet, eine Haftung 

zu begründen.
463

 Vielmehr stritt er aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit, dem Bedürf-

nis einer Haftung des Staates aus gefährlichen Handlungen und dem Bedürfnis nach Aus-

gleich von Lasten und Nutzen für das Bestehen eines eigenen Tatbestandes.
464

 

Forsthoffs Vorstellung von der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung ist den bisheri-

gen Definitionen nahe. Auch seine Ergebnisgleichheit rechtmäßiger und rechtswidriger 

Verwaltungshandlungen ist, wie bereits ausgeführt, richtig. Ein besonderes Opfer forderte 

er nicht. Seine Ausführungen zum Eingriff waren aber nicht mehr zeitgemäß, denn die 

Rechtsprechung hatte diesen Begriff bereits modifiziert.
465

 Ferner waren seine Ausführun-

gen zu den allgemeinen Grundsätzen des Entschädigungsrechtes vage. Es bleibt unklar, aus 

welchem Grunde er die allgemeinen Grundsätze des bisherigen Entschädigungsrechtes auf 

ein neues Rechtsinstitut übertrug, obgleich der Eingriffsbegriff und damit die bisherigen 

Rechtsinstitute bereits modifiziert worden waren. Schließlich blieb er einen konkreten 

Vorschlag für einen eigenen Haftungstatbestand schuldig. 

Zeidlers Tendenz, mit Sondertatbeständen für Verwaltungsfabrikate zu arbeiten, war 

zweckmäßig, denn damit wurde Rechtssicherheit geschaffen. Sein Ansatz, zwischen tech-

nisch richtig und technisch falsch zu differenzieren, erscheint dagegen fragwürdig, denn 

der technischen Auswirkung liegt menschliches Verhalten zugrunde oder ist zumindest ei-
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nem Menschen zuzurechnen. Dieses Verhalten wiederum kann der Rechtmäßigkeit oder 

der Rechtswidrigkeit zugeordnet werden. Mithin ist seine Schlussfolgerung Verwaltungs-

fabrikate von bisherigen Verwaltungsentscheidungen abzugrenzen, und damit den Aufop-

ferungsanspruch, den enteignenden und den enteignungsgleichen Eingriff auszuschließen, 

unzutreffend. 

(8) Resümee zur Literatur bezüglich der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaf-

tung im 20. Jahrhundert 

Eine gedankliche Wende trat nach dem Ersten Weltkrieg ein. Seit diesem Zeitpunkt wur-

den Haftungstatbestände und Rechtsfolgen im Schrifttum konkretisiert. So fassten einige 

Autoren die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung unter den Aufopferungsanspruch 

oder griffen zumindest den Rechtsgedanken auf.
466

 Andere subsumierten die Fälle unter 

den schuldlos rechtswidrigen Eingriff und dann unter den enteignungsgleichen Eingriff
467

 

oder den enteignenden Eingriff
468

. Teilweise sprach man sich auch für die Erweiterung der 

Amtshaftung – ohne auf Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB zurückzugreifen – aus.
469

 Wieder 

andere plädierten für eine eigene Anspruchsgrundlage
470

 oder sprachen sich per se gegen 

eine öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung aus.
471

 In der Literatur wurden damit die 

verschiedensten staatshaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen diskutiert. 

Diejenigen, welche sich gegen den Aufopferungsanspruch aussprachen, vermissten die 

Rechtsähnlichkeit mit diesem.
472

 Einigen fehlte es am rechtmäßigen Eingriff nebst Sonder-

opfer und die Rechtsfolge passe nicht.
473

 Teilweise sprach man sich dafür aus, dass der öf-
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fentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung lediglich rechtswidrige Staatstätigkeit zugrunde 

liege.
474

 All diese Argumente überzeugen jedoch nicht. Der Aufopferungsanspruch ist heu-

te von der Rechtmäßigkeit unabhängig, der finale Eingriff ist durch das Merkmal der Un-

mittelbarkeit ersetzt, und auch ein Sonderopfer wird regelmäßig in den Fällen der öffent-

lich-rechtlichen Gefährdungshaftung erbracht, wobei es nicht darum geht, dass der Staat 

dem Betroffenen aktiv ein Sonderopfer auferlegt,
475

 sondern es handelt sich um das Beste-

hen eines Sonderopfers auf Seiten des Betroffenen. Darüber hinaus kann eine Anspruchs-

grundlage nicht aufgrund einer unpassenden Rechtsfolge abgelehnt werden. Anspruchs-

grundlagen bestimmen sich nach ihren Voraussetzungen. Die ablehnende Haltung, die Fäl-

le der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung nicht unter den Aufopferungsanspruch zu 

subsumieren, ist damit unbegründet. 

Diejenigen Vertreter, welche die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung vom enteig-

nungsgleichen Eingriff trennten, sahen in der Gefahrenlage der öffentlich-rechtlichen Ge-

fährdungshaftung keinen Eingriff im Sinne der Anspruchsgrundlage.
476

 Da aber der Ein-

griffsbegriff einem Wandel unterlegen war und lediglich die Unmittelbarkeit gefordert 

wurde, genügte auch die Gefahrenlage bei diesem Eingriffsbegriff. Auch heute ist die Be-

einträchtigung unmittelbar, wenn die Auswirkungen aus einer typischen Gefahrenlage her-

rühren. Diese wertende Zurechnung ist damit flexibel, und die Fälle der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung sind Teilmenge des enteignungsgleichen Eingriffs. Glei-

ches gilt für den enteignenden Eingriff. 

Abwegig ist die Subsumtion unter den Amtshaftungsanspruch, da dieser Verschulden vo-

raussetzt, welches bei den Fällen der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung gerade 

nicht vorliegt. 

Auch die Schaffung eines allgemeinen Tatbestandes ist nicht zweckmäßig. Es gibt diverse 

Sondertatbestände, welche die schadensstiftenden Ereignisse präzise umschreiben. Diese 
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meinschaft und der diese verkörpernde Staat partizipierten von der gefährlichen Tätigkeit, 

so dass der Staat und damit auch die Gemeinschaft die Konsequenzen daraus tragen muss-

ten. Der Staat tritt also für den schädigenden Erfolg ein. 

Ferner führte und führt die hoheitlich geschaffene Gefahr, die auch infolge eines Eingriffs 

in ein anderes Rechtsgut geschaffen worden sein konnte und kann, zur Entschädigung. Im 

Rahmen der Gesetzgebung war und ist die Gefahr terminologisch konkretisiert. Die Recht-

sprechung hat den Eingriffsbegriff entsprechend modifiziert. 

Der Geschädigte erleidet ein Sonderopfer, so dass dies heute Haftungsvoraussetzung ist. 

Das Sonderopfer ist im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung nicht vom 

Staat auferlegt, da es sich nicht um eine gezielte staatliche Maßnahme handelt, sondern 

beim Betroffenen aus der Gefahrenlage eintritt. War die Maßnahme rechtswidrig, ist das 

Sonderopfer regelmäßig indiziert. War die Maßnahme rechtmäßig, wird das Sonderopfer 

konkret festzustellen sein, wobei in den meisten Fällen der Schaden selbst das Sonderopfer 

ist. 

Die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung ist verschuldensunabhängig, weil die Gefahr 

als Pendant Haftungsvoraussetzung ist. Ferner steht nicht die Strafe oder Prävention im 

Vordergrund, was bei der Verschuldenshaftung der Fall ist, sondern nur der Schadensaus-

gleich in Geld. 

3. Legitimation für die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung 

Das gesamte Entschädigungsrecht, so auch die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung, 

dient dazu, Schäden auszugleichen und Vertrauen des Bürgers in den Staat zu schaffen. Im 

Falle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung ist dem Staat die mögliche Gefahr 

seiner Tätigkeit entweder unbekannt oder er nimmt sie zugunsten eines höherrangigen In-

teresses für die Allgemeinheit in Kauf. Die Gefahr verbleibt damit bei dem Einzelnen. 

Schlägt sie dann in einen Schaden um und trägt der Einzelne die Staatslasten in einem grö-

ßeren Umfang als andere, ist dieser zu entschädigen. Diese Belastung des Einzelnen bedarf 

der Rechtfertigung. Da die Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung nach der 

hier vertretenen Auffassung sowohl über den Aufopferungsanspruch als auch den enteig-
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nenden und enteignungsgleichen Eingriff gelöst werden, können auch deren Rechtferti-

gungselemente herangezogen werden. Dies sind folgende: das Rechtsstaatsprinzip, der 

Lastenausgleichssatz, der Gleichheitssatz, der Schutz des Eigentums und der individuellen 

Freiheit, das Sozialstaatsprinzip, die Billigkeit, die Beherrschbarkeit der Gefahrenquellen, 

das Vor- und Nachteilsprinzip als auch monetäre Staatsinteressen. Diese Rechtfertigungs-

gründe lassen sich nicht streng voneinander trennen. Sie bedingen einander oder gehen in-

einander auf. 

a) Rechtfertigungsgründe mit Verfassungsrang 

aa) Rechtsstaatsprinzip 

Leitendes Verfassungsstaatsprinzip ist das Rechtsstaatsprinzip.
477

 Es ergibt sich aus einer 

Zusammenschau der Bestimmungen des Art. 20 Abs. 3 GG über die Bindung der Einzel-

gewalten und der Art. 1 Abs. 3, 19 Abs. 4, 28 Abs. 1 S. 1 GG sowie aus der Gesamtkon-

zeption des Grundgesetzes.
478

 Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt sich unter anderem for-

mell die Gewährleistung der Rechtssicherheit,
479

 materiell ist die Idee der Gerechtigkeit 

enthalten.
480

 Ferner ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden: es gilt der Vorrang 

des Gesetzes.
481

 Schließlich ist die Haftung des Staates die Vollendung des Grundrechts-

schutzes und die ultima ratio des Rechtsstaates.
482

 Sie ist damit notwendiger Sekundär-

rechtsschutz im Rahmen der Grundrechtsgewährleistungen.
483

 

Bei den öffentlich-rechtlichen Gefährdungstatbeständen, die gesetzlich manifestiert sind, 

gilt der Vorrang des Gesetzes. Damit ist die Entschädigungspflicht des Staates entspre-

chend legalisiert. Ein entsprechendes Maß an Legalität gilt es allerdings auch bei den unge-
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Allgemeinheit verursachte Schäden nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der Allgemein-

heit zur Last gelegt werden.
506

 

O. Mayer, der das Entschädigungsrecht überwiegend mit der Gerechtigkeit und Billigkeit 

gerechtfertigt hat, führte dazu aus: 

„Eine Billigkeitsforderung ist nicht von selbst gleichbedeutend mit Rechtsvorschrif-

ten. Aber sie ist eine treibende Kraft, um die Menschen zu einem Verhalten zu führen, 

das ihr angemessen ist, und ihnen den Inhalt von Rechtsregeln zu liefern, welche sie 

zu gestalten berufen sein mögen, Billigkeitsrecht durch sie zu erzeugen. In dieser 

Weise hat sich in Deutschland auch eine Ordnung der öffentlich-rechtlichen Ent-

schädigung herausgebildet.“507
 

Dem ist zuzustimmen. Die Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung können 

auch mit der Billigkeit gerechtfertigt werden. Allerdings genügt sie nicht, um die öffent-

lich-rechtliche Gefährdungshaftung zu legitimieren. Denn die Entschädigung aufgrund der 

öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung entlastet zwar den Geschädigten, belastet aber 

die Allgemeinheit. Die Belastung ihrerseits ist im Rechtsstaat aber ebenfalls zu rechtferti-

gen. 

Ferner ist in diesem Rahmen zu berücksichtigen, dass der Staat dem Bürger nicht gleichbe-

rechtigt, sondern übergeordnet gegenübersteht. Er hat also – anders als im Zivilrechtsver-

hältnis – ein breiteres Handlungsspektrum, sei es rechtmäßiger oder rechtswidriger Natur. 

Aufgrund dieser breiten Einwirkungsmöglichkeiten muss der Staat dann auch die Verant-

wortung übernehmen, wenn bei einer hoheitlichen Maßnahme etwas misslingt. 

bb) Beherrschbarkeit der Gefahrenquelle 

Die Person, die sich einer gefährlichen Sache bedient oder eine gefährliche Handlung vor-

nimmt, ist regelmäßig der Gefahrenquelle näher als der Geschädigte und beherrscht das 
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Dies bedeutet, dass trotz des Risikos gefährliche Tätigkeiten durchgeführt werden dürfen, 

aber nicht auf Kosten der Gefährdeten respektive der Geschädigten. Für mögliche Schä-

den, die aus den Gefahren erwachsen, ist der Unternehmer respektive der Staat verantwort-

lich und er hat die Kosten dafür zu übernehmen. Die Generalkosten sind solche, die kei-

nem Zweig des Betriebes zugeordnet werden, sondern allgemeiner Art sind. 

cc) Vor- und Nachteilsprinzip 

Tragendes zivilrechtliches Prinzip ist, dass derjenige die Kosten trägt, in dessen Interesse 

eine Tätigkeit vorgenommen wird.
515

 Vor- und Nachteil sowie Nutzen und Schaden bilden 

im Sinne der Billigkeit eine Einheit.
516

 Die Kosten, die aus den nicht beherrschbaren Risi-

ken erwachsen, hat daher der Nutznießer zu tragen.
517

 Hat der Staat als Gemeinschaftsun-

ternehmen Gefahrenlagen im Interesse der Allgemeinheit heraufbeschworen, so hat er auch 

die Kosten daraus aus Mitteln des Gemeinwesens zu tragen.
518

 

dd) Monetäre Staatsinteressen 

Angelehnt an das Vor- und Nachteilsprinzip ist die Frage nach den monetären Staatsinte-

ressen. Der Staat hat das Spannungsfeld zwischen den Kosten der Schadensvermeidung 

und den Kosten eines möglichen Schadens aufzulösen. 

Es kann für den Staat finanziell und damit wirtschaftlich sinnvoller sein, die Kosten eines 

möglichen Schadens zu tragen, als mögliche Fehler, die aus hoheitlichen Maßnahmen fol-

gen können, vorab zu erforschen, denn dies kostet Zeit und Geld. Insofern kann es daher 

sinnvoll sein, nicht sämtliche Risiken aufzuklären und im Einzelnen zu vermeiden, sondern 

suboptimale Voraussicht walten zu lassen.
519

 Wenn der Staat also aus Rationalisierungs-
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gründen die Folgen seiner Handlung nicht voraussieht, muss er die daraus erwachsenen 

Konsequenzen tragen.
520

 

Selbst wenn er die Folgen vorausgesehen hat, kann es unter Abwägung der Individualinte-

ressen, einen möglichen Schaden zu erleiden, und den Allgemeininteressen, die gefährliche 

Tätigkeit durchzuführen, sinnvoll sein, Individualschäden und die damit einhergehende 

Entschädigung in Kauf zu nehmen. Denn auf einige Gefährdungen kann heute nicht oder 

kaum mehr verzichtet werden, so beispielsweise auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen, der 

Eisenbahn, von Flugzeugen, Arzneimitteln, Kernkraftwerken oder sonstigen umweltge-

fährdenden Anlagen. 

Der Staat wird bei der Abwägung zwischen den Kosten der Schadensvermeidung und den-

jenigen eines möglichen Schadens zugunsten der geringeren Kosten entscheiden. Dies 

folgt aus seiner etatrechtlichen Verantwortung. 

III. Vergleichbare hoheitliche Verantwortung 

1. Grundrechtliche Schutzpflichten 

a) Allgemeines 

Die grundrechtlichen Schutzpflichten wurden vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 

1975 im ersten Schwangerschaftsurteil entwickelt und dann bereichsspezifisch konkreti-

siert.
521

 Nach anerkannter Rechtsprechung umfassen die Grundrechte nicht nur subjektive 

Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe, sie haben auch einen objektiv-rechtlichen Gehalt, 

nämlich die Pflicht des Staates, sich schützend und fördernd vor die in den Grundrechten 

genannten Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor rechtswidrigen Eingriffen von 

Seiten Dritter zu bewahren.
522

 Die staatlichen Schutzpflichten wirken primär im Dreiecks-
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verhältnis.
523

 Der Schutz umfasst Eingriffe nichtstaatlicher Gewalten, wie beispielsweise 

von sogenannten dritten Grundrechtsträgern, Eingriffe auswärtiger Staaten aber auch den 

Schutz vor Naturkatastrophen und den Schutz vor sich selbst,
524

 wobei die beiden letztge-

nannten Fälle mit der Gefährdungshaftung nichts gemein haben. Weder bei Naturkatastro-

phen noch bei dem Schutz vor sich selbst hat der Staat die Gefährdung zu verantworten. 

Das Dreiecksverhältnis der grundrechtlichen Schutzpflichten lässt sich geometrisch wie 

folgt darstellen: Die Hypotenuse eines Dreiecks ist die Beeinträchtigung. Links der Hypo-

tenuse befindet sich der Beeinträchtigende und rechts der Beeinträchtigte. An der Spitze 

des Dreiecks steht der Staat. Die linke Kathete, die vom Staat zum Beeinträchtigenden 

führt, ist eine einschränkende Maßnahme. Die rechte Kathete, die vom Staat zum Beein-

trächtigten führt, bildet die grundrechtliche Schutzpflicht zugunsten des Beeinträchtigten. 

aa) Relevanz für die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung 

Anders als die grundrechtlichen Schutzpflichten spielen sich die Sachverhalte der öffent-

lich-rechtlichen Gefährdungshaftung grundsätzlich im Zweipersonenverhältnis ab. Der 

Schädiger, sei es der Staat (im Falle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung) oder 

eine Privatperson (im Falle der zivilrechtlichen Gefährdungshaftung), beeinträchtigt den 

Einzelnen in seinen Rechten und begründet dadurch einen Anspruch gegen sich (z. B. 

§§ 84 ff. AMG, §§ 25 ff. AtomG; §§ 114 ff. BBergG; §§ 32 ff. GenTG; §§ 33 ff. LuftVG; 

§§ 7 ff. StVG; § 89 WHG). Auch kann der Staat nicht durch eine Maßnahme gegenüber 

derselben Person gleichzeitig eingreifen und sich schützend vor sie stellen. Die grundrecht-

lichen Schutzpflichten haben daher in diesem Zweipersonenverhältnis keinen Raum. 

Insofern stellt sich die Frage, ob es einen Bezugspunkt zwischen den grundrechtlichen 

Schutzpflichten und der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung im Dreipersonenver-

hältnis gibt, und zwar bei Eingriffen nichtstaatlicher Gewalten. Dies könnte im Rahmen 

des Wirtschaftsverwaltungsrechts der Fall sein, also in den Fällen der Genehmigung, Sub-

vention, Planung, Investitionslenkung, Auftragsvergabe oder des sonstigen beratenden o-
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Bundesverfassungsgerichts vom 20.12.1979.
532

 Dem Beschluss lag folgender Sachverhalt 

zugrunde: 

Die Beschwerdeführerin richtete sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen die Be-

schwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts und rügte, sie werde durch die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Freigabebescheids für die Errichtung ei-

nes Atomkraftwerkes in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

und ferner in der durch Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten Rechtsschutzgarantie ver-

letzt. Dem gesamten Verfahren lag ein umfassendes Genehmigungsverfahren nebst 

Bürgerbeteiligung der gefährdeten Bürger und Erörterungstermin auf der Grundlage 

des Atomgesetzes zugrunde. 

Die vom Verfassungsgericht zu entscheidende Frage beschränkt sich darauf, ob die der an-

gegriffenen Entscheidung zugrunde liegende normative Regelung zum Genehmigungsver-

fahren verfassungsmäßig ist und ob insbesondere diese Regelung in der verfassungsrecht-

lich gebotenen Weise angewendet worden ist. Prüfungsmaßstab war Art. 2 Abs. 2 GG mit 

den daraus erwachsenden Schutzpflichten. Danach genüge angesichts der Art und Schwere 

möglicher Gefahren bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie bereits eine entfernte 

Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, um die Schutzpflicht des Gesetzgebers konkret 

auszulösen. Der Gesetzgeber sei dem nachgekommen, indem er die wirtschaftliche Nut-

zung eines Atomkraftwerkes von einer Genehmigung und näher geregelten materiell-

rechtlichen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen abhängig gemacht hat. Anknüp-

fungspunkt sei der jeweilige Stand von Wissenschaft und Technik. Mit der normativen 

Ausgestaltung des Atomrechts sei die staatliche Schutzpflicht erfüllt.
533

 Unabhängig davon 

könne aber auch ein Anspruch aus Gefährdungshaftung gemäß §§ 25 ff. AtomG erwach-

sen. 

Dieses Beispiel zeigt deutlich das Zusammenspiel zwischen grundrechtlichen Schutz-

pflichten und öffentlich-rechtlicher Gefährdungshaftung. Das Atomkraftwerk wurde vom 
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Genehmigungsadressaten würde massiv geschmälert, denn ein Anderer, nämlich der Staat, 

stünde für seine Fehler ein. Der Private könnte damit seine privaten Verluste sozialisieren. 

Es wäre absurd, dem Staat die Verantwortung im Falle einer Genehmigung aufzubürden. 

So übernimmt der Staat nicht die Verantwortung für einen Unfall, den ein Führerscheinin-

haber verursacht hat, nur weil der Staat den Führerschein ausgestellt hat. Es wäre falsch 

ihn dann lediglich auf einen möglicherweise sogar wertlosen Rückgriffanspruch gegen den 

Schädiger zu verweisen. 

Die grundrechtlichen Schutzpflichten und die Gefährdungshaftung bedingen einander 

nicht, können aber nebeneinander stehen. Im Atomrecht ist aufgrund der grundrechtlichen 

Schutzpflichten ein feingliedriges Genehmigungsverfahren geboten. Ferner hat sich der 

Gesetzgeber wegen des hohen Gefahrenpotentials positiv für die Gefährdungshaftung ent-

schieden. Nichtsdestotrotz sind beide Tatbestände unabhängig voneinander. Vorteil ihres 

Nebeneinanders sind die verschiedenen Rechtsfolgen. 

b) Unterschiede beider Rechtsinstitute 

Die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung und die grundrechtlichen Schutzpflichten 

sind zwei voneinander unabhängige Rechtsinstitute
539

 mit unterschiedlichen Vorausset-

zungen und Rechtsfolgen. 

Die grundrechtlichen Schutzpflichten setzen (1) eine drohende Gefahr für ein Grundrecht, 

die vom Grundrechtsträger selbst nicht oder nicht auf legalem Wege beseitigt werden 

kann
540

 und (2) das Bestehen einer Schutzpflicht
541

 voraus. Den grundrechtlichen Schutz-

pflichten wohnt präventiv-hindernder Charakter inne.
542

 Die Schutzpflichten sind im Ein-

zelnen unbestimmt. Adressat der Schutzpflicht ist immer der Staat. Wie der Staat seinen 

Schutzpflichten nachkommt, entscheidet dieser in eigener Verantwortung,
543

 beispielswei-
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pflichtungen werden auferlegt.
555

 Der Schaden besteht also in zukünftigen Leistungen, 

quasi außerhalb des Rechtskreises des Betroffenen. Der Schaden respektive das Sonderop-

fer des öffentlich-rechtlichen Gefährdungstatbestandes besteht dagegen darin, dass Rechte 

des Betroffenen – entweder sein Eigentum oder seine persönliche Integrität – beschädigt 

wurden. 

Ungeeignet für die Abgrenzung sind dagegen die Merkmale der Pflichtverletzung und der 

Kausalität. Die Pflichtverletzung spiegelt sich im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Ge-

fährdungshaftung in der Voraussetzung der Rechtswidrigkeit wieder.
556

 Jede Pflichtverlet-

zung ist rechtswidrig. Auch wenn die Voraussetzung der Kausalität nur beim sozialrechtli-

chen Herstellungsanspruch explizit benannt ist, ist sie gleichfalls in den Fällen der öffent-

lich-rechtlichen Gefährdungshaftung Voraussetzung und zwar ebenfalls zwischen dem 

schädigendem Ereignis und dem Schaden. 

Ferner sind die Rechtsfolgen beider Rechtsinstitute verschieden: Die Rechtsfolge des sozi-

alrechtlichen Herstellungsanspruches zielt auf die Wiederherstellung, die mit dem Folgen-

beseitigungsanspruch vergleichbar ist. Rechtsfolge der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung ist dagegen die Entschädigung. 

4. Tumultschäden 

Die ersten Tumultschädengesetze entstanden nach den Revolutionsunruhen im Deutschen 

Bund von 1848/49
557

 und wurden abgelöst vom Reichstumultschädengesetz vom 12. Mai 

1920
558

 und dem Personenschädengesetz vom 15. Juli 1922
559

, welche bis heute in einigen 
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Die Haftungsübernahme des Staates für soziale Risikotatbestände erfolgt aufgrund von Ge-

fahren, welches das tägliche Leben mit sich bringt und nicht – wie bei der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung – vom Staat geschaffen wurden. 

Auch die Ziele der Anspruchsgrundlagen werden mit unterschiedlichen Mitteln erreicht. In 

jedem Fall sollen negative Folgen ausgeglichen werden. Der Staat kann seine grundrechtli-

chen Schutzpflichten durch die Ausgestaltung von Genehmigungsverfahren oder Warner-

klärungen erfüllen. Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch wird durch die Herstellung 

des ursprünglichen Zustandes erfüllt. Schadensersatz oder Geldrente wird im Rahmen der 

sozialrechtlichen Risikotatbestände und der Tumultschäden gewährt. Entschädigung ge-

währt die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung. 

IV. Jüngere Lösungsansätze zur öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

1. Jüngere Ansätze in der Gesetzgebung 

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden diverse Gefährdungshaftungstatbestände 

entwickelt, so im Umwelthaftungsgesetz, im Gentechnikgesetz und im Infektionsschutzge-

setz. Das Grundgesetz wurde um Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG ergänzt, worauf die originäre 

Staatshaftung gestützt werden kann, also auch die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaf-

tung.
564

 

Allerdings ist in den letzten Jahren im Rahmen der Gesetzgebung zur öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung wenig geschehen. Entstanden ist das Gesetz zur Demonst-

ration der dauerhaften Speicherung von Kohlenstoffdioxid (KSpG)
565

 vom 17. August 

2012. Gemäß § 1 KSpG dient das Gesetz der Gewährleistung einer dauerhaften Speiche-

rung von Kohlendioxid in unterirdischen Gesteinsschichten im Interesse des Klimaschut-

zes und im Interesse einer möglichst sicheren, effizienten und umweltverträglichen Ener-

gieversorgung und Industrieproduktion sowie dem Schutz des Menschen und der Umwelt, 
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auch in Verantwortung für künftige Generationen.
566

 Zu diesen Zwecken regelt das Gesetz 

zunächst die Erforschung, Erprobung und Demonstration von Technologien zur dauerhaf-

ten Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen Gesteinsschichten.
567

 In § 29 KSpG 

ist die Haftung zivilrechtlich ausgestaltet und entspricht im Wesentlichen der Haftung nach 

§ 1 UmweltHG und § 114 BBergG.
568

 § 29 KSpG dient dazu, bestehende unterschiedliche 

Haftungsgesetze zusammenzuführen, zu vereinheitlichen und insoweit ein straffes und 

konsistentes Haftungssystem zu schaffen.
569

 Rechtswidrigkeit und Verschulden sind nicht 

erforderlich, so dass hier eine Gefährdungshaftung statuiert ist.
570

 Danach ist vom Verant-

wortlichen Schadensersatz zu leisten, wenn infolge der Ausübung einer im KSpG geregel-

ten Tätigkeit oder durch eine nach diesem Gesetz zugelassene Anlage oder Einrichtung 

jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt 

wird. Die Schadensverursachung wird gemäß § 29 Abs. 2 KSpG vermutet. Ebenso gibt es 

Haftungsbegrenzungen, Ausschlüsse und Verlagerungen.
571

 

Das Umweltschadensgesetz (USchadG)
572

 gilt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 USchadG für Um-

weltschäden und für unmittelbare Gefahren solcher Schäden, die durch eine der in Anla-

ge 1 aufgeführten beruflichen Tätigkeiten – beispielsweise Abfallwirtschaftsmaßnahmen, 

soweit diese Maßnahmen einer Zustimmung, Anzeige oder einer Planfeststellung nach 

dem Kreislaufwirtschaftsgesetz bedürfen – verursacht werden.
573

 Damit wurde die EG-

Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG in deutsches Recht umgesetzt. Ziel des Gesetzes ist 
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es, ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen.
574

 Mit diesem Gesetz werden dem 

Schädiger Informationspflichten (§ 4 USchadG), die Gefahrenabwehr (§ 5 USchadG) und 

Sanierungspflichten (§ 6 USchadG) auferlegt. Es werden einheitliche Ansprüche an die 

Sanierung von unfallbedingten Umweltschäden festgehalten. Umweltschäden sind Bio-

diversitätsschäden, Gewässerschäden und Bodenschäden bei Gefahren für die menschliche 

Gesundheit gemäß § 2 Nr. 1 USchadG.
575

 Rechtsfolge ist die Sanierungs- und Kostentra-

gungspflicht des Schädigers. Das Gesetz sieht keine Haftungshöchstgrenze vor, allerdings 

ist eine Kostenfreistellung durch die Länder gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 USchadG möglich. 

2. Jüngere Ansätze in der Rechtsprechung 

Vergleichsweise dünn gesät sind in jüngerer Zeit auch die Fälle der öffentlich-rechtlichen 

Gefährdungshaftung, welche auf richterrechtlich geschaffenen Rechtsinstituten beruhen. 

Ursache dafür ist die Vielzahl der kodifizierten Tatbestände. Dennoch haben die richter-

rechtlich geschaffenen Tatbestände ihre Existenzberechtigung nicht verloren. 

So kommt der enteignende Eingriff weiterhin als Anspruchsgrundlage für Fälle der öffent-

lich-rechtlichen Gefährdungshaftung in Betracht.
576

 Er gilt weiterhin als Auffangtatbe-

stand. Hervorzuheben ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 3. März 2011.
577

 

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Kläger begehrte Entschädigung für ein ihm entwendetes Kraftfahrzeug, welches 

aufgrund einer rechtmäßigen polizeilichen Maßnahme, nämlich durch kontrolliertes 

Rammen des Kraftfahrzeuges, beschädigt wurde. 

Anders als im o. g. Paradebeispiel löste der BGH diesen Sachverhalt nicht über den Aufop-

ferungsanspruch, sondern über den enteignenden Eingriff, weil keine Person, sondern ein 

Gegenstand zu Schaden gekommen war. Letztlich lehnte er jedoch Ansprüche aufgrund ei-
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nes fehlenden Sonderopfers ab, denn das Eigentumsrecht des Klägers wäre bereits durch 

den Diebstahl geschädigt worden. 

Der BGH griff auch auf den Amtshaftungsanspruch zurück und weitete den Begriff der 

drittgerichteten Amtspflicht aus. Ihr wohne eine Verkehrssicherungspflicht oder Schutz-

pflicht inne. Im Rahmen der Altlastenrechtsprechung entschied der BGH, dass die Schutz-

pflicht dazu diene, das Vertrauen der Bürger auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

zu schützen.
578

 Lin las damit in den Amtshaftungsanspruch Elemente der öffentlich-

rechtlichen Gefährdungshaftung hinein.
579

 Dem ist zuzustimmen, denn der Bürger soll da-

rauf vertrauen dürfen, vor Gesundheitsgefahren geschützt zu werden. Nichtsdestotrotz sind 

es lediglich Elemente der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung, die in den Amtshaf-

tungsanspruch einfließen. In der Altlastenrechtsprechung schränkte der BGH den Vertrau-

ensschutz richtigerweise dahingehend ein, als dass er die behördliche Prüfungspflicht be-

grenzt hat.
580

 Andernfalls drohten Entschädigungsansprüche auszuufern. Die Tendenz, die 

Amtspflicht des Amtshaftungsanspruches zu erweitern, ist nicht auf die staatliche Schutz-

pflicht begrenzt. Die Amtspflicht umfasste auch Verkehrssicherungspflichten. 

Der BGH entschied am 13. Juni 1996
581

 im Falle der Überflutung eines Tennisplatzes auf-

grund des Wasserübertritts aus einem nahegelegenen Graben, in den Regenwasser aus 

Rohren zur Entwässerung einer Bundesstraße eingeführt wurde, dass auch der Straßengra-

ben als ein Teil des Straßenkörpers der Bundesfernstraße von der Verkehrssicherungs-

pflicht zu erfassen sei. Der Bundesgerichtshof befand, dass aufgrund der Verkehrssiche-

rungspflichten jeder, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenquelle oder einen 

gefahrdrohenden Zustand schafft oder andauern lässt, die Pflicht hat, alle ihm zumutbaren 

Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer zu vermeiden.
582
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Die Ampelfälle werden weiterhin über den enteignungsgleichen Eingriff respektive über 

die entsprechende gesetzliche Grundlage gelöst.
583

 

3. Jüngere Ansätze in der Literatur 

a) Arnulf Schmitt-Kammler (1995) 

In jüngerer Zeit plädierte Schmitt-Kammler für die Schaffung eines richterechtlichen Ge-

fährdungstatbestandes, und er kritisierte die Rechtsprechung massiv, entsprechende Le-

benssachverhalte unter den Aufopferungsanspruch respektive enteignenden oder enteig-

nungsgleichen Eingriff zu subsumieren.
584

 Ausgehend vom Begriff der Aufopferung diffe-

renzierte er zwischen Unfall – Haftung, Unrechts – Haftung und Eigentumsbeeinträchti-

gungen, wobei er die Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung der erstgenann-

ten Gruppe zuordnete. Der Aufopferungsanspruch sei als Lösung dafür unpassend, weil be-

reits die Tatbestände verschieden seien, denn der Tatbestand der Aufopferung setze einen 

schädigenden hoheitlichen Eingriff in bestimmte immaterielle Rechtsgüter voraus, der 

rechtmäßig und zielgerichtet im Gemeinwohlinteresse erfolge. Da er noch den Eingriff als 

Tatbestandsmerkmal des Aufopferungsanspruches forderte, schloss er zwingend die Fälle 

der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung aus, denn eine gezielte Maßnahme, wie es 

bei einem Eingriff der Fall ist, sei etwas anderes als ein Unfall.
585

 Er schlug die Schaffung 

einer richterrechtlichen Unfallhaftung oder ein Tätigwerden des Gesetzgebers vor.
586

 

b) San-Chin Lin (1996) 

In seiner Dissertation aus dem Jahre 1996 hielt Lin
587

 die Differenzierung zwischen den 

verschiedenen verschuldensunabhängigen Staatshaftungsansprüchen, also aufgrund des 

enteignenden und des enteignungsgleichen Eingriffs als auch des Aufopferungsanspruches 
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für überflüssig. Er plädierte daher für ein allgemeines Institut. Wie bereits ansatzweise von 

Schack und Wilke erarbeitet, solle der Aufopferungsanspruch i. w. S. diese Rolle überneh-

men. Auch ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmungen sollten in dieser all-

gemeinen Anspruchsgrundlage aufgehen. Diesen neuen Aufopferungsanspruch koppelte er 

von der Eigentumsdogmatik ab. Auch sollte es weder auf das beeinträchtigte Objekt noch 

auf die Rechtswidrigkeit ankommen. Als Grund dafür führte er an, dass sich die Begren-

zung des Aufopferungsanspruches auf Leben, Gesundheit und Freiheit nicht aus 

§§ 74, 75 Einl. ALR ergäbe und die Aufspaltung künstlich wäre. Ferner wäre die Meinung, 

dass die verschuldensunabhängigen Haftungsinstitute einen Eingriff voraussetzten, über-

holt. Im Übrigen wären die einzelnen Haftungsvoraussetzungen im Grundsatz identisch. 

Zentrales Prüfungskriterium sollte die Zumutbarkeit der Schädigung bei dem Betroffenen 

sein. Sie sollte die Kriterien der „Unmittelbarkeit“ (für enteignungsgleichen und enteig-

nenden Eingriff), des „Sonderopfers“ (für den bisherigen Aufopferungsanspruch und für 

den enteignungsgleichen Eingriff), der „Zumutbarkeits- oder Opfergrenze“ (für aus-

gleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmungen) und des „Schutzzwecks“ (wichti-

ger Aspekt für Sonderopfer und Unmittelbarkeit) ersetzen, da diese überflüssig wären. Im 

Rahmen dieser Zumutbarkeit könnten Gesichtspunkte wie Risikoverteilung, Verhältnismä-

ßigkeit und auch die Intensität der Gefährdung und Schädigung berücksichtigt werden.
588

 

Schließlich wären auch die Rechtsfolgen identisch, da Entschädigung bzw. Schadensaus-

gleich und kein Schadensersatz zu leisten wäre. 

Lin
589

 setzte sich ferner mit der Frage auseinander, ob grundrechtliche Schutzpflichten ei-

nen Anspruch auf öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung rechtfertigten. Er bejahte die 

Frage mit der Begründung, dass die grundrechtliche Schutzpflicht eine drittgerichtete 

Amtspflicht wäre, woraus Ansprüche aus § 839 BGB, Art. 34 GG hergeleitet werden könn-

ten. Der Tatbestand der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung wäre diesbezüglich 

dem der Amtshaftung ähnlich, so dass dieser Gedanke auf die öffentlich-rechtliche Ge-

fährdungshaftung übertragen werden könnte. Lin verkannte aber, dass die grundrechtlichen 
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tung wären vorrangig im nationalen Recht zu suchen,
597

 weil der EuGH keine konkrete 

Anspruchsgrundlage für die gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung entwickelt hatte.
598

 

Damit könnten diejenigen Sachverhalte der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung, die 

über diese Anspruchsgrundlagen gelöst wurden, einen gemeinschaftsrechtlichen Staatshaf-

tungsanspruch auslösen. 

e) Fritz Ossenbühl (2013) 

Ossenbühl ging von der zivilrechtlichen Gefährdungshaftung aus und konstituierte den 

Tatbestand als rechtswidrigkeitslos.
599

 Dies trifft im Zivilrecht zweifellos zu. Er übertrug 

diesen Gedanken auch auf die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung und führte das 

Beispiel eines auf einen fliehenden Verbrecher schießenden Polizeibeamten an, der gleich-

zeitig einen unbeteiligten Dritten getroffen hatte.
600

 Zu Recht führte er aus, dass die 

Rechtswidrigkeit auseinanderfallen würde, wenn sich diese am Erfolg orientieren würde, 

also der Erfolg am fliehenden Verbrecher rechtmäßig und am unbeteiligten Dritten rechts-

widrig wäre. Ihm ist auch zuzustimmen, dass der Schuss als rechtmäßig zu beurteilen ist, 

wenn allein auf das Handlungsunrecht abgestellt wird. 

Im öffentlichen Recht kann aber nicht davon gesprochen werden, dass hoheitliche Maß-

nahmen rechtswidrigkeitslos sind, denn aufgrund des Rechtsstaatsprinzips und den darin 

innewohnenden Prinzipien des Vorbehalts und des Vorrangs des Gesetzes sind diese zwin-

gend rechtmäßig oder rechtswidrig. Hoheitliches Handeln oder Unterlassen ist entweder 

legitimiert oder nicht legitimiert. 

Im Übrigen hielt Ossenbühl
601

 die Schaffung eines eigenen Tatbestandes für eine öffent-

lich-rechtliche Gefährdungshaftung für entbehrlich. Dies deshalb, weil die Sachverhalte 
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über den enteignenden sowie den enteignungsgleichen Eingriff als auch den Aufopfe-

rungsanspruch gelöst würden. 

4. Resümee der jüngeren Ansätze bezüglich der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung 

Die Fülle an Gesetzgebungstätigkeit, Rechtsprechung und Meinungen in der Fachliteratur 

haben abgenommen. Die Wogen um die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung glätten 

sich. Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber viele Haftungstatbestände geregelt hat und die 

Streitfragen der richterrechtlich geprägten Haftungstatbestände weitgehend ausgestanden 

sind. 

Die parlamentarischen Tätigkeiten zeigen, dass die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaf-

tung ihren Schwerpunkt im Umweltrecht hat. Da die Umwelt menschliche Lebensgrundla-

ge ist, gilt es, ein möglichst hohes Schutzniveau zu erreichen. Durch das Umweltschadens-

gesetz sollen Schäden an der Umwelt möglichst gering gehalten und beseitigt werden. Der 

Haftungstatbestand des § 29 KSpG eilt möglichen Haftungsfällen voraus, weil das Verfah-

ren zur Speicherung von Kohlendioxid noch nicht ausgereift ist. 

In der Rechtsprechung sind Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung, die über 

die richterrechtlich geschaffenen Rechtsinstitute gelöst wurden, dünn gesät. Grund dafür 

ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten Streitfragen durch den Gesetzgeber beantwortet 

wurden. Dies gilt beispielsweise für Schäden infolge einer Impfung, eines Rohrbruches 

oder des feindlichen Grüns. Impfschäden wurden zunächst gar nicht entschädigt, dann über 

den Aufopferungsanspruch gelöst und nun werden sie aufgrund des Infektionsschutzgeset-

zes entschädigt. Gleiches galt für Schäden aufgrund eines Rohrbruches. Erst mit Änderung 

des Haftpflichtgesetzes wurde die Rechtslage angepasst. Auch diejenigen, die durch zwei 

grün geschaltete Ampeln einen Schaden erleiden, sollen aufgrund landesrechtlicher Rege-

lungen entschädigt werden. Damit wurde der Gesetzgeber dem Bedürfnis nach Haftungs-

tatbeständen gerecht, obgleich dies zeitlich verzögert erfolgte. Aber auch er lernt und ist 

bemüht, Haftungsfragen frühzeitig zu erkennen und zu lösen. So ist die Kohlendioxidspei-
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cherung noch in der Erprobung und noch lange kein gängiges Verfahren. Die Haftungsvor-

schrift ruht aber bereits in § 29 KSpG.  

In der Fachliteratur wurde von Schmitt-Kammler und Lin die Schaffung eines eigenen Tat-

bestandes befürwortet, wobei Lin den allgemeinen Aufopferungsanspruch entsprechend 

modifizieren wollte. Pfab und Tietjen erwähnten die Gefährdungshaftung nur am Rande. 

Pfab ging lediglich auf rechtswidrig geschaffene Gefährdungshaftungstatbestände ein, weil 

ihr Untersuchungsspektrum die Schaffung eines Staatshaftungsgesetzes war und nicht die 

öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung im Speziellen. Tietjen hielt die richterrechtlich 

geschaffenen Rechtsinstitute als Anspruchsgrundlage für eine gemeinschaftsrechtliche 

Staatshaftung für europarechtstauglich, so dass Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefähr-

dungshaftung auf europäischer Ebene über diese Haftungsinstitute entschädigt werden 

können. Wie auch in dieser Arbeit vertreten, hält Ossenbühl das bestehende Haftungssys-

tem für ausreichend. Das gesetzliche Haftungsspektrum ist weit, und die richterrechtlich 

geschaffenen Rechtsinstitute sind entsprechend modifiziert. 

V. Schlussbemerkungen 

Die Gefährdungshaftung, sei sie öffentlich- oder privatrechtlich ausgestaltet, beruht grund-

sätzlich auf dem Gedanken, dass derjenige, welcher die Früchte einer gefährlichen Tätig-

keit erntet, die Verantwortung dafür tragen soll. Sie ist weiterhin von praktischer Bedeu-

tung und wird, sofern nicht gesetzlich geregelt, über richterrechtlich geschaffene Rechtsin-

stitute gelöst. 

1. Praktische Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

In der heutigen Zeit, in der sich insbesondere die technische Entwicklung weiter beschleu-

nigt, ist die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung nach wie vor von großer praktischer 

Bedeutung. Die Gefahren nehmen weiterhin zu und betreffen nicht nur einen kleinen Per-

sonenkreis. Vielmehr können die Folgen ein riesiges Ausmaß annehmen und sehr schwer-

wiegend sein. Dies gilt beispielsweise für Schäden aus umweltgefährdenden Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit Atomkraftwerken oder dem Wasserhaushalt, aber auch für Schäden 

im Zusammenhang mit Arzneimitteln, der Gentechnologie oder dem Datenschutz. Ferner 



Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

 

- 128 - 

 

führt die Beschleunigung von technischen Entwicklungen tendenziell zu einer höheren 

Fehleranfälligkeit. Denn häufig fehlt die Zeit für eine ausgewogene Entscheidungsfindung. 

Deutlich wird, dass der Gesetzgeber sich für die zivilrechtliche Ausgestaltung mit 

konkreten Tatbeständen und Rechtsfolgen entschieden hat, statt einen allgemeinen 

Haftungstatbestand zu schaffen. Vorteile dieser sind die Warnfunktion und die Rechtssi-

cherheit. Der Gefährdende wird gewarnt, dass er für Schäden, die aus seiner Tätigkeit her-

rühren, einzustehen hat. Damit steigt sein Anreiz, Gefahren zu vermeiden. Für den Ge-

schädigten wird ein hohes Maß an Rechtssicherheit geboten. Diese Rechtssicherheit geht 

aber nicht auf Kosten eines umfassenden Rechtsschutzes, denn es gibt die Auffangtatbe-

stände des Aufopferungsanspruches und des enteignenden und enteignungsgleichen Ein-

griffs. Auch die Rechtsfolgen sind in jedem Rechtsgebiet auf die spezifischen Schäden zu-

geschnitten. Im Falle einer allgemeinen Regelung würde die Rechtsprechung auf die Rege-

lungen im Bürgerlichen Gesetzbuch ausweichen, möglicherweise unter Rückgriff auf be-

sondere Regelungen wie z. B. aus dem SGB IV. Die Schaffung eines allgemeinen Tatbe-

standes birgt die Gefahr in sich, dass dieser konturlos wird und der Staat respektive der 

Schädiger mit Klagen überhäuft werden. 

2. Begriff der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Der Begriff der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung bleibt nahe am vorläufig ge-

fundenen Begriff.
602

 

Gefahren können aus rechtmäßigen und rechtswidrigen Handlungen herrühren. Der über-

wiegenden Zahl der hier bearbeiteten Sachverhalte liegen rechtmäßige hoheitliche Maß-

nahmen zugrunde. Auf diese Sachverhalte zielte die Gefährdungshaftung auch primär ab. 

Dies deshalb, weil es lange Zeit für rechtmäßige hoheitliche Tätigkeiten, denen es am klas-

sischen Eingriff fehlte, außerhalb des Gesetzes keine Entschädigungsmöglichkeiten gab. 

Nichtsdestotrotz dürfen rechtswidrige Tätigkeiten, die ohne Eingriff zum Schaden führen, 

nicht aus den Augen verloren werden, denn die zufällige Rechtswidrigkeit darf den Ersatz-

anspruch nicht ausschließen. Die verwaltungsprozessrechtlichen Klagearten sind im Falle 
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3. Lösung der Fälle der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung 

Ausgehend vom nunmehr konsolidierten Begriff der öffentlich-rechtlichen Gefährdungs-

haftung ist es gerechtfertigt, diese Fälle – abgesehen von den gesetzlich normierten Son-

dertatbeständen – unter den Aufopferungsanspruch, den enteignungsgleichen Eingriff 

und den enteignenden Eingriff zu subsumieren und sie als Teilmenge dieser zu betrach-

ten. Welche Anspruchsgrundlage in Frage kommt, hängt vom beeinträchtigten Rechtsgut – 

vermögenswerte oder nicht vermögenswerte Rechte – und von der Rechtswidrigkeit der 

Maßnahme ab. Damit ist ein hinreichendes Maß an Rechtssicherheit gegeben, denn die 

Rechtsinstitute gewähren in den ersatzbedürftigen Fällen Entschädigung. Die Schaffung 

einer einheitlichen Haftungsgrundlage ist nicht geboten, da das bestehende Haftungssystem 

genügt. Lins Ansatz, einen allgemeinen Aufopferungsanspruch zu schaffen, ist kritisch zu 

sehen, vor allem, weil er nicht nur den Aufopferungsanspruch, den enteignenden Eingriff 

und den enteignungsgleichen Eingriff vereinen möchte, sondern auch Inhalts- und Schran-

kenbestimmungen in diese Anspruchsgrundlage aufgehen lassen möchte. Vorteil dieser 

Ansicht ist, dass nicht lange nach der korrekten Anspruchsgrundlage gesucht werden muss. 

Problematisch ist jedoch, dass nach Lins Konzeption sämtliche Problemkreise der ver-

schiedenen Rechtsinstitute in einem Tatbestandsmerkmal zusammengefasst werden sollen. 

Unter das zentrale Prüfungsmerkmal der „Zumutbarkeit“ sollen Kriterien der Unmittelbar-

keit, des Sonderopfers, der Zumutbarkeits- und Opfergrenze und des Schutzzwecks zu-

sammengeführt werden. Dies wird, unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtsprechung, 

weiterhin durch die Gerichte zu erfolgen haben. Dabei werden Wertungen im noch nicht 

übersehbaren Ausmaß vermengt, womit dem gegenwärtigen Haftungssystem noch mehr 

Struktur genommen wird. 

Im Ergebnis bieten der Aufopferungsanspruch, der enteignende Eingriff und der enteig-

nungsgleiche Eingriff für Schäden aus einer öffentlich-rechtlichen Gefährdung einen aus-

reichenden rechtlichen Rahmen für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. 

                                                                                                                                                    

ernste gesundheitliche Schäden infolge der Impfung nicht vom Willen des Gesetzgebers 

gedeckt und als Sonderopfer entschädigungswürdig. 
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4. Verhältnis der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung zu den grundrechtli-

chen Schutzpflichten 

Grundrechtliche Schutzpflichten begründen keinen Anspruch auf öffentlich-rechtliche Ge-

fährdungshaftung. Sachverhalte der öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung bewegen 

sich überwiegend im Zweipersonenverhältnis und diejenigen der grundrechtlichen Schutz-

pflichten im Dreipersonenverhältnis. Den grundrechtlichen Schutzpflichten ist die Zwei-

schneidigkeit immanent, denn sie schützen den Einen wegen eines Eingriffs durch einen 

Anderen, was sich insbesondere am Schwangerschaftsurteil
604

 zeigte. Die öffentlich-

rechtliche Gefährdungshaftung ist vom Schaden geprägt, den der Betroffene aufgrund ei-

ner Gefahr erleidet. Beide Rechtsinstitute haben verschiedene Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen. Zwischen ihnen ist ein Nebeneinander möglich aber nicht zwingend. Die 

grundrechtlichen Schutzpflichten verpflichten den Staat zum präventiven Tätigwerden und 

damit zur Vermeidung etwaiger Schäden, beispielsweise durch Genehmigungsvorbehalt 

oder Warnerklärungen. Die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung gewährt repressiv 

Entschädigung nach Schadenseintritt. Damit kann die öffentlich-rechtliche Gefährdungs-

haftung den Grundrechten als Abwehrrecht zugeordnet werden. Die grundrechtlichen 

Schutzpflichten können dagegen den Grundrechten als Leistungsrecht zugeordnet werden, 

denn der Staat ist verpflichtet, sich schützend vor den Bürger zu stellen. 
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 Vgl. hierzu unter III.1.a). 
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